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Kaufpreis von 140.000 S von den Besitzern Anna 
und Elisabeth Selinger für die Errichtung des öster
reichischen Freilichtmuseums. 

Mitteilung üb« die schriftliche Beantwortung der 
Anfrage der Abgeordneten Ing. Koch, Stöffler, Pölzl, 
DDr. Stepantschitz ,*und Dr. Assmann, betreffend 
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außer- und überplanmäßiger .Ausgaben gegenüber 
dem Landesvoranschlag .1962 (zweiter und abschlie
ßender Bericht). 

Berichterstatter: Abgeordneter Bammer (692). 
Annahme des Antrages (692). 
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Berichterstatter: DDr. Stepantschitz (694). 
Annahme des Antrages (694). 

9. Mündlicher Berieht des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zl; 271, betreffend die 
Übernahme der Landes-Ausfallsbürgschaft für ein von 
der Anstalt für Verbrennungsmotoren Prof. Dr. Hans 
List, Graz, aufzunehmendes Darlehen in der Höhe 
von 7,000.000 S. 

Berichterstatter: Abgeordneter Stöffler (694). 
Redner: Abgeordneter Scheer (695). 
Annahme des Antrages- (695). 

Beginn: 10 Uhr. 

1. Präsident Karl Brunner: Hoher Landtag! Ich er
öffne die 28. Sitzung des Steiermärkischen Land
tages in der V. Gesetzgebungsperiode und begrüße 
alle/Erschienenen auf das herzlichste. 

Entschuldigt sind: Der 2. Präsident, Herr Abg. 
Afritsch, und Herr Abg. Zagler. 

Wir beginnen diese Sitzung mit einer Frage
stunde, weil mit ihr die Früh Jahrstagung geschlos
sen wird. Die eingelangten Anfragen l iegen auf, 

Wir beginnen mit der Anfrage 65 der Frau Abg. 
Hella Lendl an den Herrn Landesrat Gruber, be
treffend den Entwurf eines Behinderten-Landesge
setzes. Ich erteile dem Herrn Landesrat G r u b e r 
das Wort zur Beantwortung. 

Anfrage der Abgeordneten .Hella L e,n dl an Herrn 
Landesrät Josef-Gruber: Seit geraumer Zeit wird, wie
bekannt ist, über den Entwurf eines Behinderten-Landes
gesetzes beraten. Wie weit sind diese Verhandlungen ge
diehen und bis wann ist mit der Vorlage des Entwurfes 
für ein solches Behinderten-Landesgesetzes an den Hohen 
Landtag' zu rechnen? 

Landesrat Gruber: Hohes Haus, meine sehr ge
ehrten Damen und ' Herren! Die Frau Abg. Lendl 

_imd — darf ich^sdetleicht vorwegnehmen — auch-
mendes Darlehen von 500.000 S. 

Berichterstatter: Abgeordneter Hegenbarth (692). 
- -—r Anhahme-desAntrages-(693)-.- ---

5. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 260, über den Ankauf 

,-von Grundstücken. zur ^Erweiterung des Areals des 
Landeskrankenhauses Fürstenfeld mit "einem Ge^ 
samtausmaß von 8100. m2 zu einem Kaufpreis von 
191.208 S zuzüglich Nebenkosten im Höchstbetrag 

. von 18.792. S, • . 
Berichterstatter:; „Abegeordneter Klobasa (693). 
Annahme.des Antrages(693)..~\ 

6. Mündlidier" Bericht des Finanzausschusses über die ~ 
Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 261, über den Verkauf 
des sogenannten „Doktorhauses" • in 'Weißenbach a. 

der Herr Abg. Scheer von der 'Freiheitlichen Par
tei haben an mich die Anfrage gerichtet, bis wann 
mit" der" Vorläge " e i n e ^ 
derte in der Steiermark zu rechnen i s t 

.Hiezu darf ich folgendes feststellen: Die Entwick
lung der Behandlung des Behindertengesetzes ist 
ein weiter Weg gewesen. Das Bundesmihisterium 
für soziale Verwaltung hat. schon vor mehr als zwei 
Jahren unter dem Eindruck seit J ah ren anhängiger 
Förderungen der Behinderten, der -Körperbehinder
ten und der Sinnesbehinderten, speziell derer, die 
nicht - bereits auf "Grund des Kriegsopferyersor-
.gungsges<etzes, des Opferfürsorgegesetzes und .des 
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Sozialversicherungsrechtes betreut werden, im Jahre 
1961 den Entwurf eines Bundesgesetzes, betreffend 
die Fürsorge für Behinderte, ausgearbeitet. Durch 
diesen Gesetzentwurf, an dessen Ausarbeitung die 
Sozialreferenten der Bundesländer mitwirkten, 
sollte eine empfindliche Lücke im Norm-System der 
sozialen Sicherheit in Österreich geschlossen wer
den und gleichzeitig auch der Vorsprung aufgeholt 
werden, den andere Länder auf diesem Gebiet be
reits erreicht haben. 

Der Gesetzentwurf des Sozialministeriums hat die 
Zusammenfassung aller für die Rehabilitation und 
Fürsorge für Behinderte notwendigen Maßnahmen 
in einem einheitlichen Gesetzeswerk im Auge und 
ging dabei von dem Gedanken aus, daß in einem 
verhältnismäßig kleinen Staat wie Österreich ein 
einheitliches Behindertengesetz richtig und zweck
mäßig wäre . Dieser Gesetzentwurf des Sozialmini
steriums sah aber im § 1 eine Verfassungsänderung 
vor, wonach die Kompetenz für die Fürsorge von 
Behinderten von den Ländern auf den Bund über
gehen sollte. 

In der Stellungnahme zu diesem Gesetzentwurf 
äußerten sich die Landesregierungen dahingehend, 
daß man nicht bereit sei, die Länderkompetenz ab
zugeben und daß dieses Gesetz auf der Ebene der 
Länder eine entsprechende Behandlung finden soll. 
Die Auffassung der Bundesländer war die, daß die 
Verfassung, die die Grundlage unserer staatlichen 
Ordnung ist, nur wenn ganz besondere Notwen
digkeiten gegeben sind, geändert werden soll. Auf 
Grund dieser Situation befaßten sich die Sozial
referenten aller Bundesländer neuerlich mit dieser 
Frage und arbeiteten auf der Basis des Ministerial-
entwurfes, umgeändert auf die Notwendigkeiten der 
Länder, e inen neuen Entwurf aus. In der Konfe
renz von Salzburg am 2. und 3. Mai 1962 wurde 
dieser Entwurf in seiner endgültigen Formulierung 
festgelegt und der Verbindungsstelle der österrei
chischen Bundesländer übermittelt. Dieser Muster-
Gesetzentwurf wurde in einer Reihe von weiteren 
Konferenzen einer Behandlung unterzogen. Insbe
sondere aber fand am 7. Februar dieses Jahres eine 
Konferenz der Landesamtsdirektoren in Linz statt, 
bei welcher wiederum, insbesondere von den Be
amten der Finanzreferate Bedenken erhoben wur
den, daß die finanzielle Belastung noch schwer über
blickbar ist und der Text genauer verfaßt werden 
soll. Es wurden also Einwendungen erhoben, die 
zu einer neuerlichen Behandlung dieses Entwurfes 
führten. Mit Rücksicht auf die Bedenken, die in 
finanzieller Hinsicht gegen einzelne Teile des Ge
setzentwurfes erhoben wurden, berief die Verbin
dungsstelle der österreichischen Bundesländer für 
16. Mai 1963 eine Konferenz der Landeshauptleute, 
Landesfinanzreferenten und Landessozialreferenten 
ein. In der Aussprache, die in dieser Konferenz 
stattfand, wurde folgendes Ergebnis festgestellt: 
Das Behindertengesetz sieht folgende Haüptgruppen 
vor: 

1, Die Eingliederungshilfe und die Förderung der 
Unterbringung von Behinderten auf geschützten 
Arbeitsplätzen, also die Rehabilitation im eigent
lichen Sinne; 

2. die Gewährung eines Pflegegeldes an Schwerst
behinderte. 

Während hinsichtlich des ersten Punktes volle 
Übereinstimmung erzielt wurde, wurden hinsichtlich 
des zweiten Punktes wiederum Bedenken von den 
Landeshauptleuten und Landesfinanzreferenten an
gemeldet und in dieser Konferenz angeregt, neuer
lich einen Unterausschuß einzusetzen, einen beam
teten und einen aus den Sozialreferenten der Bun
desländer, und die beanstandeten Bestimmungen, 
insbesondere die finanziellen Bestimmungen, neuer
lich zu prüfen. Dieser Unterausschuß tagte nun zu
letzt am 19. Juni 1963 und in dieser gemeinsamen 
Konferenz — Arbeitsausschuß der Verbindungs
stelle, Sözialreferenten der Bundesländer — wurde 
eine neue Fassung für den Paragraphen, der die 
Pflegegeldbestimmungenbeinhaltet, festgelegt. Diese 
Bestimmungen wurden nun enger und strenger ge
zogen in der neuen Formulierung als ähnliche Be
stimmungen, die im ASVG. vorgesehen sind. 

Diese neuerliche Festlegung wurde nun wieder
um allen Bundesländern zugemittelt. Eine genaue 
Abschätzung der Kosten, die mit dem Behinderten
gesetz zusammenhängen, ist leider in keinem der 
Bundesländer in einer Form möglich, daß man sich 
auf absolute Zahlen hätte einigen können. Es sind 
die Berechnungsgrundlagen unterschiedlich ange
nommen worden in den einzelnen Bundesländern 
und es sind auch dadurch die Ergebnisse natür
licherweise unterschiedlich. Für Steiermark belaufen 
sich jedoch die Schätzungen für die jetzt in diesem 
letzten Entwurf vorgesehenen Maßnahmen des Be
hindertengesetzes, aber insbesondere für das Pflege
geld auf e twa 5 Millionen Schilling. Diese 5 Mil
lionen Schilling werden im Laufe der Zeit natürlich 
noch ansteigen. Für das steirische Landesgesetz für 
Behinderte, das bereits im Februar aüsgesandt 
wurde, um das Begutachtensverfahren einzuleiten, 
kann man nur sagen, daß die letzten Beschlüsse 
der Konferenz vom 19. Juni in diesem Gesetzesent
wurf noch keinen Niederschlag gebunden haben und 
daher der schon im Februar ausgesandte Entwurf 
dieser neuerlichen Situation noch angepaßt werden 
muß, um so die endgültige Fassung zu bekommen, 
um als Regierungsvorlage eingebracht zu werden. 
Ich darf meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, daß 
das Gesetz über die Fürsorge von Behinderten im 
Herbst dem Hohen Hause zur Behandlung und zur 
Beschlußfassung vorgelegt weiden kann. 

Präsident: Allfällige Zusatzfrage? Nficht der Fall! 
Wir gehen zur Anfrage 67 des Herrn Abgeordne
ten Scheer an Herrn Landesrat Josef Gruber, eben
falls betreffend das Behindertengesetz. Ich ersuche 
den Herrn Landesrat G r u b e r um Beantwortung.. 

Anfrage des Abgeordneten Fianz Scheer an Herrn 
Landesrat Franz Gruber: Was haben Sie, Herr Landes-
rat, zur Vorlage eines Landesgesetzes für die Behinder
ten an den Steiermärkischen Landtag bisher veranlaßt 
und was war das Ergebnis der Vorverhandlung der Bun
desländervertreter bei der Konferenz am 19. Juni 1963? 

Landesrat Gruber: Herr Präsident, ich habe Herrn 
Abg. Scheer in einem Zwischengespräch bereits 
darauf hingewiesen, daß seine Anfrage durch mei
nen soeben erstatteten Bericht ebenfalls beantwor
tet ist. 



Präsident: E inverstanden! Anfrage 69 dös Abge
ordneten DDr. Alois Friedrich Hueber an den Herrn 
Landeshauptmannstel lvertreter ' Dr. Hanns Koren, 
betreffend den Bücherbestand der Ländesbiblio
thek. ^ • ' •• . ' 

Ich bitte den Herrn Landeshauptmannstellvertre
ter, die Frage zu beantworten. '. 

Anfrage des Abgeordneten DDr. Alois Friedrich 
H u e b e r an Herrn Landeshauptmannstellvertreter Univ.-
Prof. Dr. Hanns Koren: Sind Sie, Herr Landeshaupt
mannstellvertreter, bereit, eine solche Erhöhung des Bü
cheretats der Steiermärkischen Landesbibliothek • für den 
Landesvoranschlag 1964 zu beantragen, wie sie der Bü
cherbedarf der Landesbibliothek bei den in letzterer .Zeit 
gestiegenen Bücherpreisen erfordert? 

Beschlußfassung des Landtages, endgültig die Zahl 
der im Landesschulrat und im Bezirksschulrat ver
t retenen Lehrer und Elternvertreter festzusetzen. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Frajiz Leiine r.: Herr Landeshaupt
mannstellvertreter, Ihre Abteilung hat einen Vorschlag ge
macht, der jetzt dem Landlag vorliegt, und nach dem 
schaut es so aus, daß z. B. anerkannte Religionsgemein
schaften, hier ist nicht gemeint die katholische Kirche 
bzw. die evangelische Kirche, sondern andere anerkannte 
Religionsgemeinschaften^ bei denen wenigstens 5000 Mit
glieder eingeschrieben sind, in Zukunft im Landesschulrat 
vertreten sein werden. Wenn in einem Bezirk 500 An
hänger bzw. Mitglieder sind, wozu noch zusätzlicli die 

Landeshauptmannstellvertreter Dr. Hanns Koren: 
Hoher Landtag! Ich kenne den Antrag der Landes
bibliothek auf Erhöhung der einschlägigen Kredit
post und ich werde auch den /Antrag zum Anlaß 
nehmen, eine entsprechende Erhöhung dieser Post 
vorzusehen, Sie ist gerechtfertigt, weil die Bücher
preise gestiegen • sind und weil vor allem die Lah-
desbibliothek bei den Abonnements der Periodica 
in große Schwierigkeiten geraten ist. Es ist so, wenn 
Zeitschriften nicht mehr weiter abonniert Werden, 
dann verl ieren auch die bisherigen Bestände ihren 
Wert . 

Ich werde diese. Ansätze auch vertreten und ich 
hoffe, daß der Finanzausschuß und der Landtag 
ihnen die Zustimmung geben werden. 

. Präsident: Zusatzfrage liegt keine vor. 

Anfrage 70 des Herrn Abgeordneten Franz L e i t 
n e r an den Herrn Landeshauptmannstellvertreter 
Dr. Hanns Hören, betreffend die Vertretung der 
Kommunisten und Linkssozialisten im Landes- und 
Bezirksschulrat. ~ 

Ich erteile dein Herrn Landeshauptmanhstellver-
treter das Wor t zur Beantwortung. • 

Anfrage des Abgeordneten Franz L eil ner an Herrn 
Landeshauptmannstellvertreter Univ.-Prof. Dr. Hanns Ko
ren. 

Sind Sie, Herr - Landeshauptmannstellvertreter, bereit, 
dafür Sorge zu treffen, daß in den vorgesehenen Landes
und Bezirksschulräten entsprechend den Bestimmungen 
des Bundesgesetzes vom 25. Juli 1962 und den Grund
sätzen der Demokratie alle Parteien des Landtages, also 
auch die Kommunisten und. Linkssozialisten, vertreten 
sind, damit die 27.000 Wähler, die die Kommunisten und. 
Linkssozialisten in diesem Haus repäsenüeren, nicht durch 
landesgesetzliche Bestimmungen vom Mitspracherecht zur 
Vertretung der Auffassungen dieser Wähleischichte aus 

.^diesen Körperschaften .ausgeschlossen.-.werden?- :, 

LandeshauptmannsteÜvertreter -Dr. Hanns -Koren:' 
Dem heutigen Landtag wurde der Entwurf des 
Schulaufsichtsgesetzes als Durchführungsgesetz des 
einschlägigen Bundesgesetzes vorgelegt. In diesem 
Schulauf Sichtsgesetz ist auch die Zusammensetzung 
des Landesschülrates bzw. der Bezirksschulräte vor
gesehen. Das Mitspracherecht in diesen Gremien 
wird im Sinne der Stärkeverhältnisse der im Land
tag vertretenen Parteien gewahrt. Es obliegt der 
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Kinder mitgerechnet sind, werden sie ebenfalls vertreten 
sein. Nach dem Gesetz heißt es, daß die im Landtag ver
tretenen Parteien nach ihrer Stärke im Landesschulrat 
bzw. Bezirksschulrat vertreten sein sollen. Die Kommu
nisten und Linkssozialisten haben bei der Landtagswahl 
27.000 Stimmen gehabt, zählen also nicht dazu, sie sind 
im Landtag vertreten. Im Bezirk Leoben z. B. haben wir 
fast 7000 Wählerstimmen auf uns vereint, das sind zwölf
mal soviel als bestimmte Religionsgemeinschaften aufbrin
gen müssen, damit sie im Landesschulrat bzw. Bezirks
schulrat vertreten sind. . 

Ich frage Sie, Herr Landeshauptmannstellvertreter, ob 
Sie glauben, daß das demokratisch ist und den Gepflogen
heiten, die man von der Volksvertretung erwarten könnte, 
entspricht. 

Landeshauptmannstellvertreter Dr. Hanns Koren: 
Es sind eine Reihe von Zusatzanfragen, die der Herr 
Abgeordnete Leitner mir jetzt gestellt hat. 

Es ist selbstverständlich, daß die Gremien des 
Landesschülrates und des Bezirksschulrates eine be
grenzte Zahl von Mitgliedern haben. Wenn eine 
Partei mit einem Mann im Landtag vertreten ist und 
in einem Gremium vertreten sein will, das nach dem 
Stärkeverhältnis der im Landtag vorhandenen Par
teien zusammengesetzt ist, dann müßte dieses Gre
mium 48 Mitglieder haben. Das ist aber nicht mög
lich, weil das überhaupt kein arbeitsfähiges Gre
mium wäre. Es.kämen noch die Virilisten dazu, die 
zwar keine Stimmberechtigung haben, aber bera
tende Stimme bekämen. Wenn wir 48 Mitglieder 
des Landesschülrates wählen würden, kämen wir 
auf ungefähr 100 insgesamt, die in "diesem Forum 
debattieren und diskutieren würden. Ich glaube, das 
Wäre nicht der Sinn eines Ausschusses, wie es der 
Landesschulrat ist. Es niuß sich auch, hier um ein 
arbeitsfähiges Gremium handeln, das wie alle Aus
schusse—des Hohen Haues—n^dr^deirrökratiscrten-

Grundsätzen zusammengesetzt wird. 

Präsident: Anfrage 57 des Abgeordneten Josef 
; H e g e n b a r t h an den Herrn Ländeshauptmann 
Josef Kräiner,. betreffend die Autobahnstraße Gleis
dorf—Graz. v 

Ich bitte den Herrn Landeshauptmann, die Frage 
zu beantworten. 

Anfrage des Abgeordneten Josef Hegenbarth an 
Herrn Landeshauptmann Josef Krainer: Beim Bau der 
Autobahn in Nieder- und Oberö[sterreich hat sich gezeigt, 
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daß durch nicht rechtzeitige Durchführung der nötigen 
agrartechnischen Maßnahmen den betroffenen Bauern 
große Erschwerungen in der Bewirtschaftung ihrer Grund
stücke zugefügt wurden und der Bund Millionen von Bei
trägen an Entschädigungen zu leisten hatte. Nachdem im 
kommenden Jahr 'mit dem Baubeginn der Trasse Gleis
dorf—Graz zu rechnen ist, richtet der Fragesteller an 
Herrn Landeshauptmann folgende Anfrage: Sind Sie, 
Herr Landeshauptmann, bereit, an die Agrartechnische 
Abteilung sowie die Agrarbezirksbehörde Graz die ent-. 
sprechenden Weisungen ergehen zu lassen, damit der
artige Mißstände in Steiermark vermieden werden? 

Landeshauptmann Josef Krainer: Die Anfrage des 
Herrn Abgeordneten Hegenbarth kann ich folgen
dermaßen beantworten: 

Im Zusammenhang mit dem geplanten Autobahn
bau in der Steiermark haben bereits Besprechun
gen zwischen dem Landesbauamt, der Agrartechni
schen Abteilung und dem Operationsleiter der 
Agrarbezirksbehörde Graz stattgefunden. Auf Grund 
dieser vorberei tenden Gespräche werden auch in 
nächster Zeit konkre te Maßnahmen erfolgen, die 
geeignet sind, Erschwernisse in der Bewirtschaftung 
landwirtschaftlicher Grundflächen hintanzuhalten. 
Ich möchte jedoch darauf verweisen, daß die Agrar
bezirksbehörde als Zusammenlegungsbehörde nach 
den derzeit noch geltenden gesetzlichen Bestim
mungen nur auf Grund eines Parteiantrages, also 
der Grundbesitzer, tätig werden kann. Es wird da
her in erster Linie an den Interessenten liegen, die 
Durchführung agrarischer Operationen zu beantra
gen, um allenfalls spater auftretende Erschwernisse 
hintanzuhalten. 

Präsident: Zusatzfrage liegt keine vor. 

Anfrage 58 des Herrn Abgeordneten Karl L a c k 
n e r an den Herrn Landeshauptmann Josef Krai
ner, betreffend die wirtschaftliche Entwicklung des 
Gerichtsbezirkes Sankt Gallen. 

Ich bitte den Herrn Landeshauptmann um Beant
wortung der Anfrage. 

Anfrage des Abgeordneten Karl Lackner an Herrn 
Landeshauptmann Josef Krainer. Welche Maßnahmen ge
denken Sie, Herr Landeshauptmann, zu ergreifen, um dem 
Gerichtsbezirk St. Gallen, der durch die Ungewißheit über 
das Projekt Kastenreith jahrelang in ivirtschaftlicher Stag
nation zu verharren gezwungen war, eine entsprechende 
Entwicklung auf wirtschaftlichem Gebiet zu sichern? 

Landeshauptmann Josef Krainer: Nach dem 
Sprach des Verwaltungsgerichtshofes, der dem 5-
Stufen-Projekt vor allem aus menschlichen Erwä
gungen, wie es in der Begründung heißt, den Vor
zug gewährt hat, ist der Druck der Ungewissheit 
über das Schicksal dieses Gebietes beseitigt. Es ist 
selbstverständlich, daß alle Bemühungen unter
nommen werden, um die wirtschaftliche Entwick
lung dieses Gebietes zu forcieren, die in der Ver
gangenheit durch die Sorge, daß das Gebiet über
staut werden soll, gehemmt war. 

Unter meinem Vorsitz fand am 8. Juni d. J. eine 
Konferenz statt, an der die Landesräte Prirsch, 
Wegar t und Peltzmann, Abgeordnete, Bürgermei
ster und Gemeinderäte der fünf Gemeinden, V e r 

treter der drei großen Kammern, Vertreter des 
Fremdenverkehrs und Vertreter des Vereines zur 
Erhaltung des mittleren Ennstales teilgenommen ha
ben. Bei diesen Beratungen wurden die wirtschaft
lichen Probleme und die Förderungsmaßnahmen, 
die in diesem Gebiet notwendig sind, eingehend 
diskutiert. Einvernehmlich kam dabei zum Aus
druck, folgende Förderungsmaßnahmen einzuleiten, 
wobei von den wirtschaftlichen Grundlagen dieses 
Gebietes ausgegangen werden muß. 

Die 3500 in diesem Gebiet lebenden Menschen 
sind vorwiegend Arbeiter und Angestellte der Pa
pierfabrik und der Forstbetriebe, Bauern, Hand
werker, Gastwirte und die Angehörigen dieser Be
rufsschichten. Die Lebensgrundlage finden wir in 
der Land- und Forstwirtschaft, bei der Holzgewin-
nung und Holzverarbeitung, bei der Vieh- und 
Milchwirtschaft, bei der Erzeugung von Papier und 
Zellulose sowie in den kleingewerblichen und Frem
denverkehrsbetrieben. 

Voraussetzung für jede weitere wirtschaftliche 
Entwicklung ist die Aufschließung des Gebietes, 
und zwar durch den Neu- und Ausbau des Bundes
und Landstraßennetzes, der Güter- und Forstauf-
schließungswege und durch die Restelektrifizierung. 
Um. die Sicherheit und Konkurrenzfähigkeit und 
Sicherung der Arbeitsplätze zu erreichen, ist die 
Modernisierung der Neusiedler Papier AG., vor
dringlich. Hier können wir durch Einflußnahme bei 
den Bundesstellen die erforderlichen ERP-Kredite 
mobilisieren helfen. 

Für die Landwirtschaft sind Besitzfestigungsmaß
nahmen, Hofaufschließung und Güter- und Forst
wege notwendig. An die Landwirtschaftskammer 
wurde das dringende Ersuchen gerichtet, das ganze 
Gebiet als Aufbaugebiet zu erklären und Sonder
maßnahmen durch Wirtschaftsberatung und -förde-
rung zu erzielen. 

Die Elektrifizierungsvorhaben in Palfau und Wei
ßenbach a. d. Enns sind eine ebenso wichtige För
derungsmaßnahme, die von uns, von der agrartech
nischen Abteilung, bereits eingeleitet wurde. 

Auf dem Sektor des Fremdenverkehrs wird mit 
Krediten des Landes die Schaffung von Unterbrin
gungsmöglichkeiten und die moderne Ausgestal
tung der Fremdenverkehrsbetriebe, aber auch die 
Zimmerbereitstellung in Bauernhäusern förderungs
notwendig. Vorarbeiten für diese Maßnahmen sind 
eingeleitet. Kredite werden aus dem Fonds für ge
werbliche Darlehen, aus dem Fremdenverkehrsin
vestitionsfonds, aus der Sonder-Kreditaktion für 
den Fremdenverkehr und über die Kammer der ge
werblichen Wirtschaft durch Betriebsmittel bzw. 
„BÜRGES-Kredite" zur Verfügung stehen. 

Im Zusammenhang mit der Aufforstung des Frem
denverkehrs scheint eine bessere Beziehung zwi
schen der Verwaltung der Landesforste und der Be
völkerung notwendig zu sein. Es wird Klage ge
führt, daß die Landesforste ein Eigenleben führen 
und auf Gemeinschaftsaufgaben zu wenig Rücksicht 
nehmen, ja sogar dem Fremdenverkehr gewisse 
Schwierigkeiten machen. 

Die Fremdenverkehrsbetriebe sollen durch Bera
tung für eine notwendige Fremdengesinnung ge
wonnen werden. Förderungswürdig sind vor. allem" 
jene Betriebe^ die eine echte Investitionsneigung 
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an den Tag legen. Das gilt für alle Betriebe. Die 
Kammer der gewerbliehen Wirtschaft hat hier ihre 
Mitwirkung zugesagt. Ebenso die zuständigen Re
ferenten für Förderung- der Land- und Forstwirt
schaft (Landesrat Prirsch), für Fremdenverkehrsin
vestit ionskredite (Landesrat Wegart) und für ge
werbliche Darlehen (Landesrat Peltzmann); auch 
Sonderaktionen für den Fremdenverkehr wurden 
zugesagt und werden schon bearbeitet . 

Für die Fremdenverkehrswerbung soll für den 
Gerichtsbezirk St. Gallen ein besonderer Prospekt 
mit Unterstützung des Landesfremdenverkehrsam
tes herausgegeben werden. Sehr von nöten wäre 
vor allem für St. Gallen ein Schwimmbad. Die Er
richtung hängt aber wesentlich, von der Unterstüt
zung der Gemeinde durch Bedarfszuweisnngsmittel 

Anfrage der Abgeordneten Edda E gger an Herrn 
Landeshauptmann Josef Krainer. Ist auf Grund des 
neuen Bundesgesetzes, über den Verkehr mit. Speisesalz 
beabsichtigt, eine Anordnung zu erlassen, daß bei der ge
werbsmäßigen Herstellung von Brot und Backwaren in 
der Steiermark bzw. in bestimmten Gebieten der Steier
mark ausschließlich jodiertes Salz (Vollsalz) zu verwen-' 
den ist? • 

Landeshauptmann Krainer: Nach dem Bundes
gesetz vom 17. April 1963 über den Verkehr mit 
Speisesalz kann der Landeshauptmann, soweit dies 
im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung ge
boten ist, für Gebiete, in denen wegen Jodmangels 
häufig Kropf auftritt, nach Anhören des Landes
sanitätsrates anordnen, daß 

und durch den Fremdenverkehr ab. 
Für den Wohnbau im Bezirk St, Gallen wurden 

im J ah re 1963 aus Mitteln der Wohnbauförderung 
des Landes Steiermark bis jetzt 5 Wohnhäuser mit 
26 Wohnungen gefördert. Hiefür sind Darlehens
beträge in der Gesamthöhe von 1,945.000 S und 
Annuitätenzuschüsse von 44.000 S gewährt worden. 
18 weitere Ansuchen von natürlichen Personen ste
hen in Bearbeitung. Weiters l iegen Anträge von 
Siedlungsgenossenschaften mit insgesamt 24 Woh
nungen vor. 

Die Bundesstraßen: Für den Bundesstraßenbau 
wurde mit dem Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau durch unsere Beamten und dem zu
ständigen Referenten, mit dem Herrn Staatssekre
tär Dr. Kotzina, ein Ausbauprogramm für 5 Jahre 
mit Sonderkrediten abgesprochen. 22 Baumaßnah
men an den Bundesstraßen mit einem Kostenauf
wand von 150 Millionen Schilling sind dabei vor
gesehen. Noch im heurigen Jahr werden 16 Baulose 
in Arbeit genommen: auf der Eisenbundesstraße, 
der Erlauftal- und der Drei-Märkter-Bundesstraße. 

Landesstraßen: Im heurigen Jahr wird der Wen-
gerberg mit einem Kostenaufwand von 3 % Mil
lionen Schilling ausgebaut. Auch das Bauvorhaben 
Eisenzieher mit einem Kostenaufwand von einer 
halben Million Schilling befindet sich bereits in 
Arbeit. Für das Jahr 1964 ist die Fortsetzung des 
Bauloses Wengerberg mit e inem .Bauaufwand von 
7 Millionen Schilling vorgesehen und. im Bauab
schnitt Eisenzieher wird die Bründlbrücke mit einem 
Aufwand von 650.000 S, das ergibt insgesamt einen 
Betrag von 7,650.000 S, errichtet werden. 

Wildbachverbauung: Derzeit sind Verbauurigs-1 

maßnahmen des Kirchenbaches in Landl mit einer 
Bausumme von 1,5 Millionen Schilling im Gange 
Der Frenzr und Laussabach werden durch die Wild-
bachverbauung, Sektion Linz, betreut undnfes^Lanil 
Steiermark leistet hierzu die entsprechenden Lan
desbeiträge. Auch-die_ in den Weißenbach_ münden
den Wildbädie sowie die Wildbäche des Ennstales 
werden d en Erfordernissen entsprechend fortlaufend 
in die Verbauungsmaßnahmen einbezogen. . . 

Präsident: Zusatzfrage? Liegt nicht vor. 

Wir kommen zur Anfrage 59 der Frau Abgeord
neten E g g e r an den Herrn Landeshauptmann 
Josef Krainer, betreffend die Verwendung von jo-
diertem Salz für Backwaren. Ich bitte, den Herrn 
Landeshauptmann/die Anfrage zu beantworten. 

a) im Einzelhandel ausschließlich Vollsalz feilzu
halten und zu verkaufen ist und 

b) bei gewerbsmäßiger Herstellung von Brot und 
Backwaren ausschließlich Vollsalz zu verwenden ist. 

Vom medizinischen Standpunkt wird jedoch ver
schiedentlich die Ansicht vertreten, daß selbst bei 
Verwendung von Vollsalz, Natriümsalz, durch das 
Backen der Natriumgehalt verloren geht. Ich habe 
daher an den Landessanitätsrat für Steiermark die 
Anfrage gerichtet, ob im Hinblick auf diesen Um
stand vom medizinischen Standpunkt die Erlassung 
einer solchen Verordnung geboten wäre . 

Präsident: Zusatzfrage? Keine. 

Wir kommen zur Anfrage 60 des Herrn Abge
ordneten B u c h b e r g e r an den Herrn Landes
hauptmann Josef Krainer, betreffend die Beseiti
gung von Witterungsschäden im Bezirk Weiz. Ich 
erteile dem Herrn Landeshauptmann das Wort . 

Anfrage des Abgeordneten Rupert Buchberger 
an Herrn Landeshauptmann Josef Krainer. Am 23. Juni 
1963 wurden Teile des Bezirkes Weiz von schweren .Un
wettern heimgesucht. Wird es in nächster Zeit möglich 
sein, die entlang des oberen Feistritztales zerstörten 
Brücken und Straßenteile instandzusetzen sowie die durch 
Hochwasser abgetragenen Uferböschungen, der Feistritz 
zu befestigen? 

Landeshauptmann Krainer: Ich möchte zunächst 
im allgemeinen über das Ausmaß der durch das 
Hochwasser vom 23. Juni 1963 aufgetretenen Schä
den berichten. -

Die Landesstraße Weiz—Pfaffensattel—Steinhaus: 
Vom km 43,0, knapp nach Anger, weist der Fahr
bahnbelag Einrisse auf und sind sämtliche Leitungs
einrichtungen weggeschwemmt. Zwischen den Kilo
metern 41,0 und 52,0 Anger—Birkfeld -sind Ein--
risse in der Fahrbahn. Vom km 53,0 nach Birkfeld 
schwere Vermutungen und Fahrbahneinrlsse. Beim_ 
km 58,0 wurde die Straße zur Gänze weggerissen, 
die dort befindliche Stützmauer ebenfalls. Die Lan
desstraße 1 ist nur-djis zu dieser Stelle befahrbar. 
Kilometer 62,5: Knapp nördlich des Bahnhofes Stral-
legg wurde die Silberbachbrücke, lichte Wei te 
13,8 m, seinerzeit im sogenannten Trägerprogramm 
neu errichtet, zur Gänze weggerissen. Beim km 64,9 
bis 65,1 sind größere Böschungseinrisse und Aus
schwemmungen im größeren Maße der neuherge-

jstellten Grobschlagfahrbahn vorzufinden, Im km 67,8 
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wurde die Knollmühlerbrücke, 10,90 m Weite, zur 
Gänze weggerissen. Bei km 68,2 bis 68,5 sind grö
ßere Schäden durch Vermurungen, Einrisse und 
Rutschungen im Baulosbereich Fischbach—Ratten zu 
verzeichnen. Im Baulosbereich Ratten—Rettenegg, 
in km 72,6, erfolgten Ausschwemmungen der. Fahr
bahn bis zu 1 m Tiefe. In km 73,420 wurde die b e 
stehende Reith/Wiesenbrücke, lichte Weite 9,50 m, 
zur Gänze weggerissen. Von der im Neubau be
findlichen Reithwiesenbrücke ist das Lehrgerüst 
ebenfalls zur Gänze weggerissen worden. Nächst 
dem km 73,0 bis 73,1 wurde die neugeschüttete 
Straße zur Gänze weggerissen. Zwischen km 74,2 
und 74,3 wurde durch Hochwassereinwirkung ein 
bergseitiger Hangrütsch mit einer Länge von 25 m 
ausgelöst. Zwischen km 74,3 und km 74,5 war die 
bestehende Straße für eine längere Zeit das Bett 
der Feistritz. In diesem Bereich ist daher die 
Straße mit ihren Nebenanlagen schwerstens ausge
schwemmt. Zwischen km 76,3 und 76,5, nächst Brun-
hofer, erfolgten schwere Vermurungen an der 
Straße. Zwischen km 77,1 und 77,2 Böschungsein
risse mit teilweiser Vermurung der Fahrbahn. 
Zwischen km 77,3 und 77,5 wurde die Straße zum 
Teil weggeschwemmt. . 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß 
im Bereich der Landesstraße Nr. 1 — einschließlich 
der drei weggerissenen Brücken — auf einer Länge 
von 34 km Schäden entstanden sind. Dazu kommt 
noch die Landesstraße 298 nach Eeistritzwald —• 
niederösterreichische Grenze, wo ebenfalls schwere 
Fahrbahneinrisse sowie Vermurungen aufgetreten 
sind. I n diesem Teilstück wurden vier Briik-
ken weggerissen. Insgesamt sind also sieben 
Landesbrücken zu Schaden gekommen bzw. weg
gerissen worden. Die Schäden an den Gemeinde-
und Güterwegen sowie die Privatschäden, die an 
Häusern und Gewerbe- und Handelsbetrieben durch 
das Hochwasser und die mitgeführten Gesteins
und Holzmassen auftraten, sind noch nicht genau 
abzuschätzen, sie sind aber in großem Ausmaß vor
handen. 

Der Fragesteller hat sich nur auf die Schäden im 
Feistritztal bezogen. Leider wurden im Bezirk Hart
berg, und zwar vor allem im Gemeindegebiet Wal
tersdorf, im Bezirk Fürstenfeld in den Gemeinden 
Nestelbaeh und Hohenegg, Eichberg, Ziegenberg, 
Mutzenfeld, Kleegraben, Hz, Reigersberg, Maier-
hofen, Großwilfersdorf, Altenmarkt und Fürsten
feld, im Bezirk Weiz im Gemeindegebiet von 
St. Margarethen a. d. R., Entschendorf, Hofstätten 
sowie Takern I und II die landwirtschaftlichen Kul
turen durch Hagelschlag im Ausmaße von 50 bis 
1 00% vernichtet. Auch in den Bezirken Brück a. d. 
Mur, Judenburg, Murau und Ljezen sind an Landes
straßen, Güter- und Gemeindewegen verschiedent
lich nicht unbeträchtliche Schäden durch Hochwasser 
eingetreten. 

Nach dem strengen Winter des heurigen Jahres 
und die in diesem Zusammenhange aufgetretenen 
Frostschäden, treffen uns diese Unwetterschäden an 
den Landesstraßen besonders schwer. Von den ur
sprünglich für die Staubfreimachung vorgesehenen 
Mitteln von rund 14,300.000 'S mußten allein schon 
für die Frostschadensbehebung ca. 6 Millionen 
Schilling abgezweigt werden. 

Die Behebung der durch das Unwetter vorhan
denen Schäden kann daher zunächst nur proviso
risch erfolgen. Von den Pionieren sind bereits trag
fähige Brücken errichtet worden bzw. sind solche 
noch im Bau. An der Behebung der Straßenschäden 
wird intensiv gearbeitet, um die betroffenen Lan
desstraßen wenigstens für den Verkehr freigeben 
zu können. Eine solche Freigabe ist vom Pfaffen
sattel, Richtung Rettenegg, bereits erfolgt. Es zeigt 
sich schon jetzt, daß 'd ie Notwendigkeit besteht, zu-
säzliche Budgetmittel von mehreren "Millionen für 
die Beseitigung der Schäden an Brücken und Stra
ßen freizugeben. Dazu kommt noch die Verbauung 
der Feistritz, die gemeinsam mit dem Bund eben
falls mehrere Millionen beanspruchen wird. 

Was die Privatschäden, des Ortsbildes und der 
Güter- und Gemeindewege anlangt, werden Mittel 
von den zuständigen Referaten zur Verfügung ge
stellt werden. 

Das Ziel der Landesregierung ist es, die durch 
Hochwasser entstandenen Schäden soweit als mög
lich zu beheben. 

Präsident: Zusatzfrage liegt keine vor. 

Anfrage 63 des Herrn Abgeordneten Josef 
S c h l a g e r an den Herrn Landeshauptmann Jpsef 
Krainer, betreffend die Schulerhaltungsbeiträge für 
die Hauptschule Neumarkt. 

Ich bitte den Herrn Landeshauptmann Um Beant
wortung der Anfrage. 

Anfrage des Abgeordneten Josef Schlager an 
Herrn Landeshauptmann Josef Krainer. Sind Sie, Herr 
Landeshauptmann, bereit, auf die zum Hauptschulsprengel 
der Hauptschule Neumarkt gehörigen Gemeinden, die 
Ihrer Aufsicht unterstehen, einzuwirken, daß diese die 
noch ausstehenden Schulerhaltungsbeiträge für den Bau 
der Hauptschule Neumarkt ehebaldigst an die Schulsitz
gemeinde, nämlich die Gemeinde Neumarkt, leisten? 

' Landeshauptmann Josef Krainer: Ich möchte fest
halten, daß das Schulerhaltungsgesetz am 1. Jänner 
1960 in Kraft getreten ist. Das Darlehen für den 
Neubau der Hauptschule Neumarkt in der Höhe 
von 1,2 Millionen Schilling, und zwar war das das 
erste, ist bereits am 10. Februar 1959 bei der Markt
gemeinde Neumarkt "eingelangt. Dieser Betrag 
wurde zur Gänze noch im Rechnungsjahr 1959 für 
den vorgesehenen Zweck verbraucht. (1. Landes
hauptmannstellvertreter Ma t z n e r : „Die Schule 
steht noch!") Da keine Vereinbarungen wegen der 
anteilsmäßigen Zahlung der Baukosten, getroffen 
wurden, können die Gemeinden des Schulsprengels 
wohl für die laufenden, nicht jedoch für die Schul
den des Neubaues, die bereits vor Inkrafttreten des 
Gesetzes gemacht wurden, aufkommen. (1. Landes
hauptmannstellvertreter M a t z n e r :. „Zusper
ren!") An Einwirkungen auf die betroffenen Ge
meinden hat es nicht gefehlt. Dieselben haben sich 
jedoch zum überwiegenden Teil auf die gegebene 
Rechtslage bezogen und es abgelehnt, nachträglich, 
ohne gesetzliche Grundlage, Zahlungen zu leisten, 
auch deshalb, weil sie beim Bau und bei der Pla
nung nicht zur Beratung herangezogen Wurden. 

Bei den meiner Aufsicht unterstehenden Gemein
den sind auch des öfteren Zahlungen von Gemein-
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den, die der Aufsicht des Herrn Landeshauptmann-
Stellvertreters Matzher unterstehen, nicht erfolgt. 
Ich habe in solchen Fällen mit Bedarfszuweisungen 
die Schulbaukcfsten abdecken müssen. Ich würde da
her auch im •F'älle Neümarkt empfehlen, daß Herr/ 
Lahdeshauptmännstellvertreter Matzher die not
wendigen Bedarfszuweisungsmittel der Gemeinde 
Neumarkt anweist, damit sie aus der drückenden 
Schuldenlast herauskommt. (1. Landeshauptmann
stellvertreter M a t z n e r : „Wir werden uns bei
den Rechnung legen und uns angleichen!") 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abg. Josef. Schlager: Herr Landeshauptmann, mir 
ist bekannt, daß Vertreter der Gemeinde Neumarkt 
aller politischen Parteien bei Ihnen vorgesprochen 
haben und daß ihnen zugesagt worden ist, der Ge
meinde Neumarkt zu helfen. Von dieser Hilfe hat 
die Gemeinde Neumarkt bisher noch sehr wenig 
gespürt. Es ist klar, daß kleinere Gemeinden nur 
durch Bedarfszuweisungen ihre Anteile bezahlen 
können. Werden diese Gemeinden Bedarfszuwei
sungen im Jahre 1963 bekommen, damit sie ihre 
Verpflichtungen bei der Gemeinde Neumarkt er
füllen können oder nicht? ; 

Landeshauptmann Josef Krainer: Schulerhalter ist 
die Gemeinde Njeumarkt. Es liegt also vor a l l em ' 
am Schulerharter und dem zuständigen Referenten 
Landeshauptmannstellvertreter Matzner, für das 
Etat der Schulerhaltergemeinde Sorge zu tragen. Die 
Sorge um diese Gemeinde ist mir entzogen worden. 
Die Gewährung von Bedarfszuweisungen an die 
eingeschulten Gemeinden liegt wegen der vorlie
genden Unwetterschäden kaum im Bereich der Mög
lichkeit, i . 

Präsident: Anfrage 64 des Herrn Abgeordneten 
Johann F e l l i n g e r an den Herrn Landeshaupt
mann Josef Krainer, betreffend die Errichtung eines 
kreuzungsfreien Bauwerkes beim Gösser Bahnhof. 
Ich ersuche Herrn Landeshauptmann Krainer um 
Beantwortung dieser Frage. 

Anfrage des Abgeordneten Johann Fellinger an 
Herrn Landeshauptmann Josef Krainer. Wie allgemein be
kannt ist, bedeutet das Nichtvorhandensein eines kreu
zungsfreien Bauwerkes auf der Triester Bundesstraße beim 
Gösser Bahnhof eine außerordentlich schwere Verkehrsbe
hinderung. Ein solches kreuzungsfreies Bauwerk könnte 
nach der rechtlichen Lage nur von der Bundesstraßenver
waltung errichtet werden. In dankenswerter f Weise haben 

Ste^-Herr—Landeshauptmann, bcrcits-^meder-holt--bei^-den-

dafür eingetreten bin, daß auch seitens der Bundes- * 
Straßenverwaltung derStadtgeraeindeLeoben für das 
Projekt eines kreuzungsfreien Bauwerkes beim Gös
ser Bahnhof ein Kostenbeitrag gewährt wird. Der 
Herr Bundesminister hat einen solchen Kostenbei
trag jedoch mit Schreiben vom 11. Jähner 1963 mit 
der Begründung abgelehnt, daß durch die Umfah- • 
rungsstraße Leoben, für welche ein beträchtlicher 
finanzieller Aufwand notwendig sei, die bestehende 
Ortsdurchfahrt in absehbarer Zeit vom Durchzugs
verkehr entlastet und als Bundesstraße aufgelassen 
wird. Ich habe diese ablehnende Entscheidung je
doch nicht als-entsprechend begründet erachtet und 
auf Grund der tatsächlich bestehenden Verkehrs-
Situation neuerlich am 27. Mai 1963 an Herrn 
Staatssekretär Dr. Kotzina geschrieben» und von 
ihm die teilweise Kostentragung für dieses Bauvor
haben gefordert. Von Herrn Staatssekretär Dr. Kot
zina erhielt ich nunmehr am 12. Juni 1963 die vor
läufige Mitteilung, daß es zunächst notwendig sei, 
diesen Fall nochmals mit der zuständigen Sektion 
des Ministeriums wie auch mit dem Bundesminister 
abzusprechen. Eine endgültige Antwort steht noch 
aus. 

' Ich möchte nicht unerwähnt lassen, daß eine in 
diesem Zusammenhange an die Verbindungsstelle 
der österreichischen Bundesländer gerichtete An
frage ergeben hat, daß seitens der Bundes-Straßen-
verwaltung noch in keinem einzigen Falle Beitrags
leistungen für die Verwirklichung solcher zweifel
los großer Bauvorhaben von Gemeinden gewährt 
worden sind. 

Präsident: Zusatzfrage liegt keine vor. 

Wir kommen zur Anfrage 66 des Herrn Abgeord
neten Fritz W u r m an den Herrn Landeshauptr 
mann Josef Krainer, betreffend Fleischpreise. Ich 
bitte den Herrn Landeshauptmann um Beantwor
tung dieser Frage. 

Anfrage des Abgeordneten Fritz Wurm an Herrn 
Landeshauptmann Josef Krainer, Durch die nicht aus
reichende Beschickung der Grazer Schlachttiiehmärkte er
gibt sich- eine starke Erhöhung der Fleischpreise und da
durch eine wesentliche Mehrbelastung der Konsumenten. 
Sind Sie, Herr Landeshauptmann, bereit, alles zu unter
nehmen, um, vor allem auch durch eine Herabsetzung der 
Ausfuhrkontingente für die Steiermark, eine ausreichende 
Beschickung der Grazer Schlachtviehmärkte sicherzustellen 
und damit in weiterer Folge die Versorgung der Bevölke
rung mit Fleisch zu nicht überhöhten Preisen zu gewähr
leisten? - -

zuständigen Stellen des Bundes interveniert. Besteht auf 
Grund des Ergebnisses dieser Intervention und der Be
mühungen der Stadtgemeinde Leoben die Aussicht, daß 
dieses kreuzungsfreie Bauwerk in absehbarer Zeit errichtet 
wird? 

Landeshauptmann Josef Krainer:- Die Anfrage des 
Herrn Abgeordneten Johann Fellinger beantworte 
ich wie folgt: — — — — — ' 

Ich darf zunächst feststellen, daß ich mehrmals 
beim Herrn Bundesminister für Handel und Wie
deraufbau, Dr. Bock, und zwar mit allem Nachdruck 

" Landeshauptmann Krainer: Eigentlich müßte i dT 
diese Frage zurückweisen, weil es eine reine Bun
dessache - i s t -undie ine- landese igene Angelegenheit ,-
die im Lande "gelöst werden kann. Ich möchte aber 
feststellen, daß eine Herabsetzung der Ausfuhrkon=-
tingente nicht in d e« Kompetenzbereich des Landes 
fällt. Für diese Frage ist de r Vieh-Fonds bzw. das 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
im Einvernehmen mit dem Innenministerium zu-
släiidig. Soweit ich informiert bin, sind derzeit zwi
schen den beiden Ministerien Verhandlungen im 
Gange mit dem Ziel; für den Monat Juli eine Export
sperre bereits eintreten zu lassen. .Was die behäüp-

SiÄÄÄSÄIi 
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tete mangelnde Beschickung des Grazer Schlacht
viehmarktes anlangt, so hat die Kammer für Land-
und Forstwirtschaft das Einvernehmen mit dem Ex
porteuren hergestellt , so daß in der zweiten Juni
woche eine Auftriebsziffer von 407 Stück erreicht 
werden konnte. Dies hat te gegenüber der Vorwoche 
bei einzelnen Kategorien von Schlachtrindern einen 
Preisrückgang von S —.47 pro Kilogramm lebend 
zur Folge. Der am 14. Jun i stattgefundene Stech
viehmarkt hat überdies gezeigt, daß das Angebot 
an Rindfleisch höher war als die Nachfrage. An 
diesem Tage wurden bereits überdies 8600 Schweine 
aufgetrieben, so daß auch auf diesem Sektor eine 
Preis-Stabilisierung mit Bestimmtheit zu erwarten 
ist. 

Im übrigen will ich noch erwähnen, daß der Herr 
Nationalrat Dr. Weiss aus Anlaß der Kammervoll
versammlung ausgesprochen hat, daß in Graz die 
billigsten Fleischpreise seien. Außerdem darf ich 
noch mitteilen, daß ungefähr 8000 Rinder geschlach
tet in den Kühlhäusern von Graz liegen und, wenn 
also sich wei tere Schwierigkeiten ergeben sollten, 
diese Lager abgebaut werden können und damit 
natürlich auch einem Preisauftrieb entgegengetreten 
werden kann. 

Präsident: Eine Zusatzfrage liegt nicht vor. 

Wir kommen zur Anfrage 61 des Herrn Abge
ordneten Johann P a b s t an den Herrn Landesrat 
Ferdinand Prirsch, betreffend die Errichtung einer 
Bodenbank ich erteile dem Herrn Landesrat das 
Wort. 

Anfrage des Abgeordneten Johann P a b s t an Herrn 
Landesrat Ferdinand Prirsch. Bei der Budget-Landlags-
sitzung am 20. Dezember 1962 wurde beschlossen, die 
Steiermärkische Landesregierung aufzufordern, eingehend 
zu prüfen, in welcher Form eine Auffangstelle (Boden
bank) für freiwerdende landwirtschaftliehe Grundstücke 
geschaffen werden kann, um diese Grundstücke zur Auf
stockung kleinerer Betriebe verwenden zu können. Welche 
Vorbereitungen sind im Gange, um diese Bodenauffang
stelle budgetmäßig möglichst, schon für 1964 zu berück
sichtigen? 

Landesrat Prirsch: Hohes Haus! Ich darf zur An
frage des Herrn Abgeordneten Pabst folgendes mit
teilen: Es sind Vorbereitungen für die Errichtung 
einer Bodenauffangstelle im Gange. Ich habe einige 
Persönlichkeiten und Stellen ersucht, die notwen
digen Unterlagen für eine solche Auffangstelle zu 
erarbeiten. Als Richtlinie für diese Unterlagenarbeii 
stelle ich mir vor: Diese Auffangstelle soll treu
händig frei werdenden Boden übernehmen und be
halten, bis dieser Grund zur Aufstockung von klei
neren Besitzern Verwendung finden kann. Der Auf
fangstelle muß der 3oden natürlich freiwillig ange : 

boten werden und es liegt auch in ihrem eigenen 
Ermessen, ob sie diesen Boden treuhändig über
nimmt oder nicht. 

Bei gegebener Sachlage sollte bäuerlichen alten 
Besitzern, also Besitzern, die alt sind und vielfach 
arbeitsunfähig, von der Grundauffangstelle eine 
wertgesicherte Altersversorgung bei entsprechenden 
Voraussetzungen gesichert werden. Wir haben in 
Österreich derzeit kein Beispiel für eine solche Art 

nach meiner Meinung volkswirtschaftlich gerecht
fertigter, sozialer und freiwilliger Bodenreform. 

Der Herr Abgeordnete Pabst ha t auch gefragt, 
ob ich für das Jahr 1964 entsprechende Mittel im 
Landesvoranschlag beantragen werde. Ich werde 
das tun. Es wird aber darüber h inaus notwendig 
sein bei dieser Einrichtung, daß das Land eine ge
wisse Haftung übernimmt. Damit wird sich der 
Landtag zu gegebener Zeit noch zu befassen haben. 

Präsident: Eine Zusatzfrage liegt nicht vor. 

Wir kommen zur Anfrage 62 des Herrn Abgeord
neten Dr. P i t t e r m a n n an den Herrn Landesrat 
Prirsch, betreffend die Sanierung der Rinderbe
stände. Ich bitte Herrn Landesrat Prirsch um die 
Beantwortung. 

Anfrage des Abgeordneten Dr. Josef P itt er mann 
an Herrn Landesrat Ferdinand Prirsch. Mit der fort
schreitenden Sanierung unserer Rinderbestände hinsicht
lich Tuberkulose und Bang werden die Bezirke, die bis
her nicht von dieser Maßnahme erfaßt werden konnten, 
immer mehr hinsichtlich ihrer Exportfähigkeit von Rin
dern, sowie den Marktverkehr innerhalb des Landes, dis
kriminiert. Wann werden die Bezirke Leibnitz und Rad-
kersburg sowie Graz-Umgebung den Bekämpfungsmaß
nahmen unterzogen werden. 

Landesrat Prirsch: Die Seuchenfreimachung der 
Rinderbestände von Tuberkulose und Bang in den 
Bezirken Leibnitz und Radkersburg wird 1964 mit 
der ersten Welle beginnen und 1965 wird in diesen 
beiden Bezirken die zweite Welle erfolgen. 

Als letzter Bezirk ist Graz-Umgebung vorgese
hen. Hier hoffen wir, daß wir im Jahre 1965 mit der 
ersten Welle und 1966 mit der zweiten Welle be
ginnen können. Unter der Voraussetzung natürlich, 
daß auch in diesen Jahren die entsprechenden 
öffentlichen Mittel von Land und Bund zur Ver
fügung gestellt werden. 

Präsident: Zusatzfrage liegt keine vor. 
Wir kommen zur Anfrage 68 des Herrn Abgeord

neten Dr. S t e p h a n an den Herrn Landesrat 
Prirsch, betreffend die Schneebruchschäden in den 
Wäldern. Ich bitte Herrn Landesrat Prirsch um Be
antwortung. , 

Anfrage des Abgeordneten. Dr.'Anton Stephan an 
Herrn Landesrat Ferdinand Prirsch. Was ist von sehen 
der Steiermärkischen Landesregierung (Landesforstdirek-
tion) zur Behebung der Schneebruchschäden des vergan
genen Winters in den steirischen Wäldern und zur Ab-
ivendung der drohenden Borkenkäfergefahr unternommen 
worden ? 

Landesrat Prirsch: Die forsttechnische Abteilung 
des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung 
hat folgende Maßnahmen ergriffen: 

Die Beiziehung eines forstendomologischen Sach
verständigen der forstlichen Bundesversuchsanstalfc 
bei Maria Brunn wurde veranlaßt. 

Die Aufklärüngstätigkeit wurde intensiviert, und 
zwar durch Versammlungen, Verteilung von Flug
blättern und Farbtafeln. Die Bezirksförster wurden 
besser mobil gemacht, da das normale Kilometer-
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Kontingent vollkommen unzureichend war und, wie 
behauptet wird, auch derzeit noch ist. 

Vorarbeiter wurden aufgenommen. Diese Hilfs
kräfte haben die Bezirksförster in der laufenden 
Überwachung zu unterstützten und b e i , Bekämp
fungsmaßnahmen die Kerntruppe zu bilden. Geld
mittel des Landes und des Bundes wurden gesichert, 
so daß notwendige Maßnahmen jederzeit zur 
Durchführung gelangen können. 

Besprühungen des Katastrophenhölzes sind in den 
Schwerpunkten angelaufen, wofür am Rücken trag^ 
bare Spezialgeräte angeschafft wurden. Laufende 
Beobachtungen haben ergeben, daß ein großflächi
ger Borkenkäferbefall nicht ausgebrochen ist, und 
zwar in erster Linie deswegen, weil die Bevölke
rung sehr fleißig war und auch weiterhin das Kata
strophenholz entrindet. 

Es werden •Wahrscheinlich für das nächste Jahr, 
das ist wohl nicht zu vermeiden, gewisse Herde 
übrig bleiben, die sich aber im heurigen Herbst 
schon genau abzeichnen, so daß im Jahre 1964 vor
aussichtlich die endgültigen Bekämpfungsmäßnah-
men abgeschlossen werden können. 

Präsident:. Zusatzfrage? Bitte, Herr Abgeordneter 
Dr. Stephan. 

Abg. Dr. Stephan: Herr-Landesrat, hat in den ein
zelnen Bezirken eine Koordinierung der diesbezüg
lichen Arbeiten zwischen den Forstämtern, den Be-
zirksbauernkammem und allenfalls vorhandenen 
Forstvereinen stattgefunden oder hat es dort und 
da, z. B. in Feldbach, diesbezügliche Kompetenzstrei
tigkeiten gegeben? . ' ' • • 

Landesrat Prirsch.: Ich darf Ihnen -mitteilen, daß die 
Forstdirektion den Auftrag hatte, bei auftauchen
den Schwierigkeiten in der Bekämpfung diese Koor
dinierung vor allem mit den Gemeinden zu betrei
ben, weil wir der Auffassung sind, daß zuerst Be
hörde und Behörde verhandeln sollen, und sodann 
mit der Landwirtschaftskammer und natürlich auch 
mit den betreffenden Vereinen verhandelt werden 
soll. Mir sind in dieser Hinsicht keine sonstigen 
Klagen oder Schwierigkeiten bekannt. 

Präsident: Somit ist die Fragestunde innerhalb 
der gesetzlichen Zeit von 50 Minuten abgeschlossen. 

Nach der Einladung zu dieser Sitzung haben wir 
uns heute nach der Fragestunde und neben den Zu
weisungen mit der Regierungsvorlage, Beilage 
Nr. 51, Gesetz, mit dem das Steiermärkisctie Land-
rrbefterfeammergesetz ergänzt und—abgeände r t 
wird, zu befassen. 

_. Zk,dieser GesetzesvQrlag,e'lhat. der. Landeskultur-, 
ausschüß ; Abänderungen beschlossen. Der zur Be
schlußfassung kommende Text ist in der Beilage 
Nr.. 53 enthalten. _ 

Diese Beilage kann, da sie erst heute aufgelegt 
wurde, nur nach der Abstandnahme von der 24stün-
digen Auflagefrist behandelt werden. '- ; 

_ Ich nehme die Zustimmung zur Tagesordnung und 
zur Abstandnahme von der 24stündigen Auflage
frist bezüglich der Beilage Nr. 53 an, wenn kein 
Einwand erhoben wird. Das ist nicht der Fall. 

Äußer der Beilage Nr. 53 liegen auf: 

der Antrag der 'Abgeordneten Brunner, Karl Lack
ner, Dr. Rainer und Ritzinger, Einl.-Zahl 263, be
treffend die Übernahme des Straßenstückes vom 
Anwesen; vulgo Öberzeiser (Kreuzung nach Unter-
tal) bis zum Berggasthof Winterer beim Beginn 
der Hochwürzenstfaße in der Gemeinde Rohrmoos-
Untertal als Landesstraße; 

die Regierungsvorlage, Beilage NJr. 52, Gesetz 
über die Regelung öffentlicher Sammlungen (Steier-
märkisches Sammlungsgesetz); 

die «Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 265, betreffend 
die Übernahme einer Ausfallshäftung für ein all
fälliges Defizit des Flug'betriebes der Austrian Air
lines auf der steirischen Linie für das J ah r 1963 in 
der Höhe von maximal 360.000 S; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 266, über die 
Umwandlung des Mutter- und 'Kindheimes in Graz-
Wetzelsdorf in- ein Fürsorgeerziehungsheim für 
Mädchen; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 268, über den 
Ankauf eines Grundstückes im Ausmaß von 2602 m2 

zu einem Kaufpreis von 140.000 S von den Besit
zern Anna und Elisabeth Selinger für die Errichtung 
des österreichischen Freilichtmuseums; 

die Regiemingsvorlage, Beilage Nr. 55, Gesetz 
über die Zusammensetzung und Gliederung der 
Kollegien des Landesschulrates und der Bezirks
schulräte im Lande Steiermark, die Bestellung der 
Mitglieder dieser Kollegien und ihre Entschädigung 
(Steiermärkisches Schulaufsichtsgesetz); 

die Regierungsvorlage, EinL-Zahl 271, betreffend' 
die Übernahme der Landes-Ausfallsbürgschaft für 
ein von der Anstalt für Verbrennungsmotoren Prof. 
Dr. Hans List, Graz, aufzunehmendes Darlehen in 
der Höhe von 7 Millionen Schilling. 

Ich weise diese Geschäftsstücke zu, und zwar; 

den Antrag,^Einl.-Zahl 263, der Landesregierung; 
die Regierungsvorlagen, Beilage Nr. 52 und Einl.-

Zahl 266, dem Fürsorgeausschuß und dem Finanz
ausschuß; 

die Regierungsvorlagen, Einl.-Zahlen 265, 268, 
271, dem Finanzausschuß; . 

d ie Regierungsvorlage, Beilage Nr. 55, dem 
Volksbildungsausschuß. 

Wird gegen diese Zuweisungen ein Einwand er-, 
hoben? Das ist nicht der Fäll. 

In der Landtagssitzung am 14. Mai d. J. haben 
die Abgeordneten Ing.- Koch, Staffier, Pölzl, DDr. 
Stepantschitz und Dr. Assmann ah. den Herrn 
Ersten Landeshauptmannstellvertreter Fritz Matz
ner .eine Anfrage, betreff errc^Tfe^Gvellieruny des -
Steiermärkisehen Lustbarkeitsabgabegesetzes, ge-

..rlcttJ£L_.:\.:-._...: : :i.-..,,• ^__.__^_- ___•__.....:,._. :__..:.' 
Der Herr Erste LaMeshäuptmannstellverfreter 

hat diese Anfrage; schriftlich beantwortet . Die Ant
wort wurde - dem ersÄinterfertigten Anfragesteller 
Abg. Ing. Koch zugemittelt. . 

Eingebracht wurde der Antrag der Abgeordneten 
Hans BrandL Vinzenz Lackner; Hofbaüer, LendJ 
und Genössen,; betreffend Verkürzung der Ausbil
dungszeit in der Land- und Forstwirtschaft, ,; .:'."-,*.' 

Dieser Antrag wird der geschäftsordnungsmäßi-: 
gen Behandlung zugeführt, ' ^ - :. A.> ,.,•;• -

Mi«a i l S i ^ ^g a ayBWB^ t t iM^MJgg j ^M^BM^B l^^^ a i 



28. Sitzung des Steierm. Landtages, V. Periode. — i. Juli i§63. 685 

In der Obmännerkonferenz wurde zum Ausdruck 
gebracht, daß einige Geschäftsstücke noch in der 
heutigen Landtagssitzung beschlossen werden sol
len. 

Es sind dies die Regierungsvorlagen, Einl.-Zahlen 
248, 256, 257, 260, 261, 262, 268 und 271. 

Voraussetzung hiefür ist, daß dem Finanzaus
schuß, dem diese Vorlagen zugewiesen wurden, Ge
legenheit gegeben wird, diese Vorlagen zu beraten 
und im Hause antragstellend zu berichten. 

Ich schlage vor, diese Regierungsvorlagen noch 
auf die heutige Tagesordnung zu setzen. 

Ich ersuche die Abgeordneten, die diesem Vor
schlag zustimmen, eine Hand zu erheben. (Ge
schieht.) 

Der Vorschlag ist mit der erforderlichen Zwei
drittelmehrheit angenommen. 

Wir gehen zur Tagesordnung über. 

1. Bericht des Landeskulturausschusses, Beilage 
Nr. 53, über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 51, 
Gesetz, mit dem das Steiermärkische Landarbeiter
kammergesetz ergänzt und abgeändert wird (Steier
märkische Landarbeiterkammergesetz-Novelle 1963). 

Berichterstatter ist Abg. Franz K r a u s , ich er
teile ihm das Wort . 

Abg. Kraus: Hoher Landtag! Meine Damen und 
Herren! Der Landeskulturausschuß hat sich in sei
ner Sitzung am 21. Juni mit der Vorlage der Steier-
märkischen Landesregierung, Beilage 51, betreffend 
die' Abänderung und Ergänzung des Steiermärki-
schen Landarbeiterkammergesetzes, eingehend be
faßt. Die gegenständliche Vorlage sieht die Abän
derung und Ergänzung der §§ 18, 19 und 27 vor 
und bringt eine wesentliche Verbesserung des 
Wahlrechtes. Auf Grund des einstimmigen Be
schlusses des Landeskulturausschusses sollen die 
Absätze 2 und 3 des § 18, welche neu gefaßt wur
den, wie folgt lauten: 

„ (2) Die Bezirkwahlbehörde ha t über den Bürger
meister das amtliche Wahlkuver t mit dem amtlichen 
Stimmzettel den Wahlberechtigten gegen Zustel
lungsnachweis zu übermitteln. 

(3) Die Wahlberechtigten haben ihr Wahlrecht 
durch Übersendung des den amtlichen Stimmzettel 
enthal tenden amtlichen Wahlkuver ts an die Be
zirkswahlbehörde, in deren Bereich sie ihren ordent
lichen Wohnsitz haben, auszuüben. 

Die bisherigen Abs. 2 und 3 erhalten die Be
zeichnung Abs. 4 und 5." 

Nach diesen Bestimmungen soll nun auch der 
amtliche Stimmzettel für die Wahl der Kammerräte 
verwendet werden und die Übersendung des amt
lichen Stimmzettels soll im amtlichen Wahlkuvert 
an die zuständige Bezirkswahlbehörde als unterste 
Wahlbehörde erfolgen; damit würden nicht nur die 
personell schwierig zu besetzenden Stellen und Ge
meindewahlbehörden zum Wegfall kommen, son
dern auch bei Berücksichtigung der 3 Sektionen und 
oft für die eine oder andere Sektion kleine Zahl 
Wahlberechtigter in einer Gemeinde, das Wahlge
heimnis gewahrt bleiben. 

Im § 19 soll eine Neuregelung der Voraussetzun
gen für das akt ive Wahlrecht im weitesten Umfang 

Platz greifen. Der Landeskulturausschuß hat seiner 
Fassung entsprechend der Regierungsvorlage voll
inhaltlich zugestimmt. Der § 19 soll nun in seiner 
Neufassung folgend lauten: 

.§ 19. , 

Aktives Wahlrecht. 

(1) Wahlberechtigt sind die Kammerzugehörigen 
gemäß § 2 Abs. 1, ohne Rücksicht auf die Staatsan
gehörigkeit, sofern sie vom aktiven Wahlrecht ge
mäß der Landtags-Wahlordnung nicht ausgeschlos
sen sind, am Tage -der Wahlausschreibung das 
18. Lebensjahr vollendet haben und in den letzten 
zwei Jahren, gerechnet vom Tage der Wahlaus
schreibung, durch 52 Wochen in einem die Kam
merzugehörigkeit begründenden Beschäftigungsveor-
hältnis gestanden sind. 

(2) Im Falle des § 2 Abs. 1 lit. b wird der Zeit
raum von zwei J ahren vom Ende der letzten Be
schäftigung des Kammerzugehörigen gerechnet. 

(3) Arbeitslosigkeit, Krankheit, Karenzurlaub und 
Präsenzdienst sind den Beschäftigungszeiten gleich
zusetzen." 

Nach der derzeitigen Fassung des § 19 sind Kam
merzugehörige u. a. dann wahlberechtigt, wenn sie 
mindestens 1 J ah r ununterbrochen in der Land- und 
Forstwirtschaft tätig sind oder zuletzt mindestens 
1 Jahr ununterbrochen beschäftigt waren. Eine Un
terbrechung der einjährigenBeschäftigung, z. B. durch 
Arbeitslosigkeit, hät te den Verlust des aktiven 
Wahlrechtes zur Folge. Im neuen § 19 Abs. 1 
wurde nun als Voraussetzung für die Ausübung des 
Wahlrechtes ein die Landarbeiterkammerzugehö
rigkeit begründendes Beschäftigungsverhältnis von 
52 Wochen innerhalb der letzten 2 J ahre vom Tage 
der Wahlausschreibung gerechnet, normiert. Eine 
weitere zusätzliche und grundlegende Bestimmung 
enthält Abs. 3, darnach vermögen Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Karenzurlaub und Präsenzdienst die Be
schäftigungszeiten nicht zu unterbrechen. 

Im § 27 soll die Einhebung der Kammerbeiträge 
geregelt werden. Der bisherige 4 Absätze umfas
sende § 27 wurde chronologisch in 5 Absätze auf
gegliedert und als wesentliche Neuerung im Abs. 1 
ist es der Vollversammlung der Landarbeiterkam
mer überlassen, im Rahmen der zu beschließenden 
Beitragsordnung den Vorgang der Einhebung der 
Kammerbeiträge für den nicht in den Absätzen 2 
und 3 erfaßten Kreis der Kammerzugehörigen fest
zulegen. Auch der Fassung des § 27, wie sie die 
Regierungsvorlage vorsieht, wurde bis auf eine 
kleine Abänderung zugestimmt. Im Abs. 4 wären 
anstelle der Wor te „des Pensionsbezuges" die 
Worte „der Grundrente" zu setzen. 

Der Artikel II bestimmt das Inkrafttreten dieses 
Gesetzes mit dem Tage seiner Kundmachung. 

Meine Damen und Herren, der Landeskulturaus
schuß hat die Ihnen nunmehr vorliegende Fassung 
des Gesetzes, mit dem das Steiermärkische Land
arbeiterkammergesetz ergänzt und abgeändert wird, 
kurz Steiermärkische Landarbeiterkammergesetz-
Novelle 1963 genannt, das ist die jetzige Beilage 
Nif. 53, einstimmig zum Beschluß erhoben. Ich darf 
Sie namens dieses Ausschusses bitten, dieser Vor
lage ebenfalls ihre Zustimmung zu geben. 
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Präsident: Zum Worte hat sich Herr Abgeord-* 
neter Gottfried B'r a n d l gemeldet. Ich erteile ihm 
,das Wort. 

Abg. Gottfried Brandt: Hohes Haus! in der 10. Sit
zung des Steiermarkischen Landtages haben Abge
ordnete der Sozialistischen Partei einen Antrag auf 
Abänderung des Landarbeiterkammergesetzes ein
gebracht. Der Antrag befaßt sich lediglich mit dem 
§ 19 über das aktive Wahlrecht und besagt, daß der 
Betreffende das Wahlrecht besitzen soll, der inner
halb der letzten drei Jahre eine mindestens 52 Wo
chen dauernde Beschäftigung in der Land- und Forst
wirtschaft ausübte und keiner anderen Beschäfti
gung hauptberuflich nachgeht und das 18. Lebens
jahr vollendet haben muß. 

Mit dieser Fassung wären die kammerzugehöri
gen Pensionisten und Rentner vom Wahlrecht-aus
geschlossen. Wir haben uns in der Kammer mit die
sem Antrag befaßt und den Standpunkt der ö s t e r 
reichischen Volkspartei unmißverständlich zum Aus
druck gebracht, daß wir der Aberkennung des 
Wahlrechtes der Rentner auf keinen Fall die Zu
stimmung geben werden. Wir sind der Meinung; 
daß man einer bestimmten Berufsgruppe schon um, 
der Wahrung des Gleichheitsgrundsatzes willen das 
Wahlrecht nicht aberkennen könne. Außerdem ist 
mit Beendigung des Dienstverhältnisses die Zuge
hörigkeit zum Berufsstand und zum letzten Partner 
des Dienstverhältnisses keinesfalls unterbrochen. 
Der Arbeitnehmer und der Ausgeschiedene braucht 
auch späterhin noch den Schutz und die Hilfe der 
Kammer, sei es in noch offenen arbeitsrechtlichen 
oder in neu entstehenden, pensionsversicherungs-
rechtlichen Fragen. Darüber hinaus nimmt im So
zialrecht das Sozialversicherungsrecht einen breiten 
Raum in der Tätigkeit der Kammer ein und es ist 
Aufgabe der Kammer, neben der Einzelbetreuung 
auch das Begutachtungsrecht und mit diesem Begut
achtungsrecht auch j ene r Gruppe ein Mitsprache
recht zu geben, also den Pensionisten und Rentnern, 
die vom aktiven Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
Die österreichische Volkspartei hat aber schon da
mals den Standpunkt vertreten, daß wohl der § 19, 
der über das Wahlrecht der aktiven Bediensteten 
spricht, eine Abänderung erfahren müsse, aber daß 
darüber hinaus auch alle jene Fragen behandelt 
werden müssen, die auf Grund oberstgerichtlicher 
Entscheidungen und auf Grand der zwölfjährigen 
Praxis mit dem Landarbeiterkammergesetz in ein
zelnen Punkten einer Abänderung bedürfen. 

Wohl die dringendste Abänderung müßte der § 2 
des Landarbeiterkammergesetzes erfahren, der die 

Art ikel 15 der Bundesverfassung in den selbständi
gen Wirkungsbereich der Länder. .Sowohl in der 
Bundesverfassung als auch in einer Reihe von Er
kenntnissen , des Verfassungsgerichtshofes, von 
denen ich nur die vom 20. März 1.947, vom 17. Juni 
1948 und vom 22. Juni 1954 e rwähnen möchte, hat 
der Gesetzgeber den Begriff „land- und forstwirt
schaftliches Gebiet" geprägt und bringt damit in 
der Zuweisung beruflicher Vertretungen klar zum 
"Ausdruck, daß die Landesgesetzgebung die Rechts
materie im verfassungsmäßigen Rahmen zu ordnen 
hat, nicht im einschränkenden, sondern nach dem 
im Bundesverfassungsgesetz ausgesprochenen Sinn. 

Die derzeitige Auslegung de r Kammerzugehörig
keit in § 2 des Landarbeiterkammergesetzes, die 
von der Beschäftigung in Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft spricht, ist keinesfalls gleichbedeu
tend mit dem Begriff „Tätigkeit auf land- und forst
wirtschaftlichem Gebiet", Wir verlangen, daß alle 
Dienstnehmer, die auf land- und forstwirtschaft
lichem Gebiet tät ig sind, ihrer ihnen verfassungs
mäßig zustehenden beruflichen Einrichtungen auch 
teilhaftig werden können. Wir sind der Meinung, 
daß Dienstnehmer, die in land- und forstwirtschaft
lichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
tätig sind, auch dann das Wahlrecht und die Kam
merzugehörigkeit zur Landarbeiterkammer besitzen 
müssen, wenn diese Genossenschaft einen Gewerbe
schein besitzt, weil nicht dieser Gewerbeschein, 
sondern die s tatutenmäßige Bestimmung der Ge
nossenschaft die Kategorie des Betriebes bestimmt. 
Auch auf Dienstnehmer in Berufsvereinigungen, in 
Vereinen, Verbänden, Körperschaften, Gesellschaf
ten und sonstigen Organisationen sind die Bestim
mungen der Bundesverfassung über die Gesetz
gebung hinsichtlich der Berufsvertretung anzuwen
den. 

Die sozialistische Fraktion in unserer Kammer 
hat dieser Notwendigkeit einer Abänderung des § 2 
des Kammergesetzes nicht die Zustimmung gege
ben, aber auch weitere. Abänderungswünsche fan
den nicht ihre Genehmigung. Diese mangelnde Be
reitschaft oder dieses Nicht-verstehen-wollen ihrer
seits hat letztlich dazu geführt, daß heu te dem 
Hohen Hause nur eine ganz geringfügige Novel
lierung des Landarbeiterkammergesetzes zur Be^ 
Schlußfassung vorliegt. Darin wird dem vielseitigen 
Verlangen nach grundsätzlich durchzuführender 
Brief-Wahl und Einführung des amtlichen Stimm
zettels entsprochen. Im § 19 wird die Zeit der Be
schäftigung, die eine Voraussetzung für das amt
liche Wahlrecht bildet, von bisher einem Jahr auf 
zwei Jahre erstreckt, wenn innerhalb dieser Frist 
eine mindestens 52 Wochen währende hauptberuf-

Kammerzugehörigkeit festlegt und nach unserer 
Meinung viel zu eng umrissen ist. Wenn die öster-
rerehisehe Bundesverfassung für das Berufsvertre
tungsrecht viel weitere Grenzen wie für.den Arbei
ter- und Angestellterischutz zieht, schien es meiner 
Fraktion unerläßlich, gerade diese Bestimmung im 
persönlichen und sachlichen Bereich der Kammer auf 
den von der Bundesgesetzgebung geschaffenen 
Rahmen abzustimmen. 

Gemäß Artikel 10 und - 11 der Bundesverfassung 
ist die Gesetzgebung über die Einrichtung beruf
licher Vertretungen auf land- und forstwirtschaft
lichem Gebiet dem Bunde entzogen und fällt gemäß 

liehe Beschäftigung in der Land- und Forstwirtschaft 
ausgeübt wurde. Außerdem wurde diese Bestim
mung noch entschärft durch den-Zusa tz r daß -Zeiten 
der Arbeitslosigkeit, des Präsenzdienstes, des Ka
renzurlaubes, der Krankheit als BeSchäftigungszei-
ten gelten sollen. Diese Festlegung wurde deshalb 
notwendig, weil die immer mehr um sich greifende 
Technisierung und Mechanisierung in Betrieben der 
Land- und Forstwirtschaft die Arbeit, in diesem 
Wirtschaftszweig immer mehr und mehr zur Sai
sonarbeit werden ließ und die Arbeitskräfte in der 
Land- und Forstwirtschaft in arbeitsschwachen Zei
ten vielfach freigestellt werden. Durch die Beibehal-
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tung der alten Bestimmungen würden viele Land-
und Forstarbeiter das Wahlrecht zu ihrer gesetz-1 

liehen Interessenvertretung nie erlangen. 
Der § 27 regelt ausführlich'den Vorgang der Ein

hebung der Kammerbeiträge. Diesem Entwurf mit 
den im Landeskulturausschuß beschlossenen Abän
derungen stimmt die österreichische Volkspartei zu, 
bringt aber gleichzeitig zum Ausdruck, daß weitere 
Anträge auf Abänderung des Landarbeiterkammer
gesetzes, vor allem den persönlichen Wirkungs
kreis des Kammergesetzes betreffend, im Sinne der 
Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes in kür
zerer Zeit abermals das Hohe Haus beschäftigen wer
den. Die Zustimmung zur Einführung des amtlichen 
Stimmzettels möge Anlaß sein, daß auch auf Bun
desebene dem Wunsch der christlichen Gewerk
schaftsfraktion nach Einführung des amtlichen 
Stimmzettels bei der Arbeiterkammerwahl entspro
chen wird. (Beifall.) 

Präsident: Das Wort hat der Herr Abgeordnete 
Hans B r a n d 1. Ich erteile es ihm. 

Abg. Hans Brandt: Hohes Haus! Sehr geehrte 
Damen und Herren! In der Demokratie ist das 
Wahlrecht für j eden Staatsbürger von entscheiden
der Bedeutung. Es sichert ihm die Möglichkeit, 
jener Partei oder jener wahlwerbenden Gruppe, die 
seinen Interessen, seinen Auffassungen und seinen 
Vorstellungen am nächsten kommt, das Vertrauen 
zu schenken. Es verpflichtet ihn, zu prüfen, abzu
wägen und mit dem Stimmzettel unbeeinflußt zu 
urteilen. Dies gilt für alle Wahlen, sowohl in den 
gesetzgebenden Körperschaften als in den gesetz
lichen Interessenvertretungen eines Berufsstandes. 
Es ist das gleiche geheime und persönliche Wahl
recht, das durch Generationen erkämpft, heute zu 
einem grundsätzlichen Bestand der demokratischen 
Willensbildung gehört. Wenn ich diese Worte , 
meine Damen und Herren, voranstelle, so vor allem 
deshalb, weil gerade bei der Beratung der gegen
ständlichen Regierungsvorlage wieder eindeutig 
zum Ausdruck kam, daß dieser selbstverständliche 
Grundsatz noch nicht immer und noch nicht überall 
voll beachtet wird und die Landarbeiterkammerge
setznovelle .1963 ein Musterbeispiel dafür ist, daß 
die Einstellung der Parteien dieses Hohen Hauses 
in dieser staatsbürgerlich so bedeutenden Frage 
der Ausübung des Wahlrechtes absolut nicht ein
heitlich ist. Ich will diese Erklärung mit meinen 
weiteren Feststellungen auch beweisen. Durch den 
Init iativantrag der sozialistischen Abgeordneten 
vom 13. März 1962 wurde ein sehr umfangreicher 
Entwurf sowohl zum Landarbeiterkammergesetz als 
auch zur Landarbeiterkammerwahlordnung vorge
legt und damit der erste Schritt getan, daß über
holte Bestimmungen abgeändert Werden sollen. Dar-

• auf wurden verschiedene wiederholte Beratungen 
abgeführt, und da leider keine Einigung im Früh-

. jähr 1962 erzielt werden konnte, hat die Steiermär-
kische Landesregierung von der gesetzlichen Be
stimmung im Landarbeiterkammergesetz Gebrauch 
gemacht, daß die Fünktionsperiode um ein Jahr ver
längert wird. Die Besprechungen über eine Ände
rung, über eine Verbesserung des Landarbeiter
kammergesetzes und der Landarbeiterkammerwahl
ordnung wurden heuer wieder aufgenommen, in der 

Landarbeiterkammer geführt, in Parteienverhand
lungen geführt und letzten Endes ist zum knapp
sten Termin, das möchte ich hier offen' feststellen, 
eine Regierungsvorlage eingebracht worden. (Lan
desrat P r i r s c h : „Weil Ihre Leute nie Zeit ge
habt haben!" — Landesrat S e b a s t i a n : „Wir 
haben doch ständig interveniert , daß die Regie
rungsvorlage in der Regierungssitzung behandelt 
werden soll!") In dieser Regierungsvorlage standen 
vor allem 3 entscheidende Fragen zur Diskussion. 

1. Wie soll die Wahl durchgeführt werden? 

2. Wer ist wahlberechtigt? und 

3. Wie werden die Kammerbeiträge neu gere
gelt? ' 

Zur ersten Frage muß zunächst die jetzige, die 
alte Bestimmung einer näheren Betrachtung unter
zogen werden. Es ist im alten Kammergesetz keiner
lei Regelung vorgesehen, wie die Wahl durchge
führt wird. Alles beinhaltet die Wahlordnung und 
ist dieser im Verordnungswege praktisch überlas
sen. Die Wahl selbst wurde teilweise persönlich, 
teilweise schriftlich durchgeführt, weil die Wahl
ordnung enthalten hat, daß in allen Gemeinden, in 
denen weniger als 40 wahlberechtigte Dienstneh
mer in der Land- und Forstwirtschaft vorhanden 
sind, diese schriftlich wählen, und erst in den an
deren Gemeinden, die über 40 Wahlberechtigte hat
ten, das persönliche Wahlrecht durchgeführt wer
den kann. Die Wahlordnung sah auch vor, daß das 
Einsammeln der Wahlkuver ts durch Boten erfolgen 
kann, und ich glaube, hier im Hohen Haus nichts 
Neues sagen zu müssen, wenn ich feststelle, daß 
allein schon dadurch das Grundprinzip des freien 
und geheimen Wahlrechts auf keinen Fall gesichert 
war. (Landesrat P r i r s c h : „Wen wollen Sie da 
angreifen? Wen verdächtigen Sie da? Sagen Sie das. 
Ihre Bürgermeister vielleicht?" — Landesrat S e 
b a s t i a n : „Es steht e inem Abgeordneten frei, die 
Dinge zu sagen, wie sie im Gesetz festgelegt sind." 
— Landesrat P r i r s c h : „Es steht mir frei, zu 
fragen, wen Sie verdächtigen, da hier Verleumdun
gen am laufenden Band ausgesprochen werden. 
Die Lügen werden, uns von Wien geliefert." — 
P r ä s i d e n t : „Ich bitte, den Redner nicht zu un
terbrechen!") Ich darf dazu feststellen, daß ich aus
drücklich betont habe, in der Wahlordnung steht 
drinnen — und es steht jetzt noch drinnen —, daß 
durch Boten die. Wahlkuver ts übermittelt werden 
können, und ich sage noch einmal, daß dadurch das 
geheime Wahlrecht nicht gesichert ist. (Landes
hauptmann K r a i n e r : „So, So! Ist schon gewählt 
damit, wenn der Bote dorthin kommt, oder kann der 
Wähler jetzt das Kuvert aus freien Stücken ab
schicken, verehrter Herr, ich bitte darauf zu achten, 
daß das Zutragen eines leeren Stimmzettels nie
mals das freie Wahlrecht beeinflussen kann.") Herr 
Landeshauptmann, Sie haben mich mißverstanden, 
ich muß Ihnen auch das widerlegen. Ich habe ge
sagt, die Rückübermittlung des Stimmzettels kann 
durch Boten erfolgen. (Landeshauptmann K r a i 
n e r : „Zustellung haben Sie gesagt!" — P r ä s i 
d e n t : „Ich bitte den Redner, fortzufahren.") Un
ser Vorschlag war daher, daß auch bei der Land
arbeiterkammerwahl zu einer richtigen Durchfüh
rung und zur Sicherung des persönlichen Wahl-
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rechtes ein amtlicher Stimmzettel zu verwenden 
wäre,, daß wir also der österreichischen Völkspartej 
den Vorschlag übermittelt haben, den Ihre Abtei
lung, Ihre zuständige Abteilung in Niederösterreich 
für die Lahäarbeiterkammerwahr in Niederöster
reich angewendet hat, daß also praktisch das per
sönliche Wahlrecht in, den Wahlkommissioneh 
durchgeführt werden kann, daß aber die Wahlkom
mission nur bis zur Niederschrift ihre Wahlhand
lung fortsetzt, dann beendet und die ungeöffneten 
Wahlkuverts an die Bezirkswahlbehörde durch die 
Gemeinde übermitteln läßt, weil dadurch, bedingt 
durch die. Sektion, unter allen Umständen das 
Wahlgeheimnis gewahrt wäre. Die österreichische 
Volkspartei war in diesen Verhandlungen anfangs 
auch gegen den amtlichen Stimmzettel Und vor 
allem eindeutig gegen das persönliche Wahlrecht 
in der Gemeinde. Unsere Forderung war (Landes
hauptmann K r a i i i e r : „Wie wollen Sie denn das 
geheimhalten, wenn in Gußwerk zwei Landarbeiter 
sind, wie die Wählen?") . . . Herr Landeshauptmann, 
ich habe kurz vorher gesagt, wie das gemacht wird. 
Ich glaube, daß nach diesen Bedingungen und Be
stimmungen (unverständliche Zwischenrufe). 

Unsere Forderung nach dem amtlichen Stimm
zettel wurde aber letzten Endes von den Abgeord-' 
neten der Freiheitlichen Partei (Zwischenrufe: Ah, 
ah!") unterstützt und darauf haben sich auch die 
Abgeordneten der österreichischen Volkspartei 
unseren Wünschen angeschlossen (Abg. P ö 1 z 1: 
„Auch bei der Arbeiterkammer?" — P r ä s i d e'-n-t : 
Ich bitte, den Redner nicht zu unterbrechen. Es hat 
jeder Abgeordnete das Recht, sich zum Wort zu 
melden."). Danke, Herr Präsident, ich werde unge
mein lange brauchen, bis ich fertig werde. ( P r ä s i -
d e n t : „Aber fahren Sie nur fort."•— Gelächter.) 
Das Ergebnis unserer Bemühungen war daher, daß 
die Einführung des amtlichen Stimmzettels in die
ser Novelle festgelegt wird, daß der amtliche 
Stimmzettel mit dem amtlichen Wahlkuvert an den 
Wahlberechtigten übersendet wird, daß jedoch für 
das gesamte Bundesland Steiermark die schriftliche 
Wahl bei der Bezirkswahlbehörde durchzuführen 
ist. Die Zustellung des amtlichen Stimmzettels mit 
dem amtlichen Kuvert erfolgt. jeweils über den 
Bürgermeister gegen Zustellnachweis. 

Ich darf hier feststellen, daß meine persönliche 
Meinung nach Wie vor ist, daß das persönliche 
Wahlrecht vor der Wahlkommission weit besser 

„und weit zweckmäßiger wäre als die schriftliche 
Wahl. Die. entscheidende Frage jedoch für die Be
ratungen sowohl in den Parteienverhandlungen als 
auch im Landeskulturaüsschuß war der Grundsatz, 

"daß Politik eben die Kunst ist, das Mögliche zu ver-
'-wirklichen. Die' österreichische Volkspartei wäre 
-in dieser- Frage^k«inen-S<fcüt^weiter gegangen und 
wir hätten dann mit dem alten Kammergesetz und 
mit der alten; Wahlordnung uns zufrieden geben 
müssen. 

Zur zweiten Frage, sehr geehrte Damen und Her
ren, darf ich feststellen,, daß man eigentlich anneh
men müßte, daß der Personenkreis der Wahlberech
tigten von vornherein feststeht. Wir haben ja schon 
aus den Worten des Herrn Berichterstatters und 
auch aus den. Worten des Herrn Präsidenten der 
Landatbeiterkammer vernommen, daß in der Be

stimmung zum Landarbeiterkammergesetz enthal
ten war, daß vor dem Stichtag die Wahlberechtig
ten ein Jahr ununterbrocheh beschäftigt sein muß
ten, das heißt, daß alle diejenigen Kollegen,, die 
infolge Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Präsenz
dienst dieses Jahr nicht zusammenbrachten, auch 
nicht wahlberechtigt waren. Ich darf Ihnen mittei
len, daß am 31. Jänner 1963 in Steiermark 6852 
arbeitslose Land- und Forstarbeiter zu verzeichnen 
waren. Diese Zahl ist im Februar noch etwas an
gestiegen und daß dieser Personenkreis, der echt 
als Dienstnehmer in der Land- und Forstwirtschaft 
zu bezeichnen ist, durch diese unglückliche alte 
Bestimmung nicht wahlberechtigt, gewesen wäre, 
während andererseits ein verhältnismäßig großer 
Kreis, also alle diejenigen, die irgendwann einmal 
ein Jahr lang: in der Land- und Forstwirtschaft 
Dienst geleistet haben, das sind vor allem die Pen
sionisten und auch die Hausfrauen, ihr Wahlrecht 
haben. 

Am 31. Mai 1963 sind rund 30.000 Arbeiter und 
Angestellte in der Land imd Forstwirtschaft festge
stellt worden laut Angabe der Landwirtschaftskran
kenkasse, und zu diesem Zeitpunkt sind diesem 
aktiven Personenkreis 20.000 Pensionisten gegen
übergestanden. Sie sehen also daraus die Entwick
lung, wie es hier praktisch' weitergeht. Wenn ich 
zurückgreife auf den Februar,.da sind rund 23.000 
Aktiven 20.000 Pensionisten gegenüber gestanden.. 
Hier wurde eine befriedigende Lösung gefunden, 
indem auf zwei Jahre gegriffen wurde und eben 
diese Zeiten den Beschäftigungszeiten gleichgestellt 
wurden. 

Die dritte Frage, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, ist etwas schwierig: Der § 2 Abs. 1 lit. b 
des Kammergesetzes besagt, daß der persönliche 
Wirkungskreis der Landarbeiterkammer sich unter 
anderem: auch auf alle Personen erstreckt, die als 
Arbeiter, Lehrlinge oder Angestellte vertragsmäßig 
Dienstleistungen in den-Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft in Steiermark hauptberuflich ver
richteten, gleichgültig, ob sie in die Hausgemein
schaft des Dienstgebers aufgenommen waren oder 
nicht, bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie eine Tätig
keit in einem anderen Beruf aufnehmen. Hier, wie 
auch schon vom Herrn Präsidenten erwähnt, gibt es 
grundsätzlich andere Auffassungen zwischen der 
österreichischen Volkspartei und der Sozialistischen 
Partei. Unsere Meinung ist, Wenn schon einmal 
auch die Pensionisten hier durch diese Bestimmung 
als kammerzügehörig erklärt würden, dann können 
sie in der Kammer bleiben, wir wollen ihnen aber 
nicht zumuten, daß sie Beiträge zahlen, weil die 
Landarbeiterkammer in Steiermark überhaupt die 
einzige ist — ich glaube, auch in der Ärbeiterkam-
mer ist: das nicht—,-daß'Pensionisten und-JRentner 
mit einbezogen werden, weil es als selbstverständ
lich empfunden wird, daß die Menschen,. die Zeit 
ihres Lebens gearbeitet haben, auch dann noch zu 
ihrer . Berufsvertretung gehen . können, wenn sie 
keine /Beiträge mehr bezahlen und auch dann noch 
entsprechende Auskünfte erhalten können. In ihren 
grundsätzlichen Fragen wegen Berechnung der 
Rente öder in der Verbesserung der Rentenbestim
mungen kann ihnen — das möchte ich mit aller 
Deutlichkeit aussprechen — eine einzelne LandV 

M l M S l a i ^ e ^ a t t m i i a i j s ^ ^ 
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arbeiterkammer nicht helfen, denn das ist nicht Lan
dessache, das ist Bundessache, das ist eine Ange
legenheit des -Nationalrates. Die österreichische 
Volkspattei vertrit t die Auffassung, daß auch die 
Rentner Kammerbeiträge zalilen'sollen, wobei aller
dings die Einhebung — das möchte ich feststellen — 
von vornherein sehr problematisch ist, weil über 
den Weg der Pensionsversieherungsanstalten eine 
Einhebung nicht möglich ist und also eine Form 
gefunden werden müßte, die von vornherein keine 
Sicherheit dafür gibt, daß alle Beiträge bezahlt 
würden, wodurch ein gewisses Durcheinander ent
stehen würde. 

Selbstverständlich, meine Damen und Herren, 
mußten wir auch bei der Beratung des Landarbei
terkammergesetzes auf das Erkenntnis des Verfas
sungsgerichtshofes im Hinblick auf das Bauern-
kammergesetz Rücksicht nehmen, wo festgestellt 
wurde, daß Kammerzugehörigkeit, Kammerbeitrags
pflicht und Kammerwahlpflicht gleichgestellt wer
den sollen, wobei ich aber doch daran erinnern 
darf, daß dieses Erkenntnis deshalb zustandekam, 
weil ein verhältnismäßig großer Teil von Kammer-
zugehörigen zur Bauernkammer Beiträge gezahlt 
hat und ihnen das Wahlrecht aberkannt wurde, 
während hier bei unserem Gesetz die Entwicklung 
umgekehrt ist. Wi r könnten ohne wei ters ' feststel
len, wir ver langen keine Beiträge, wir können ihnen 
dann aber die Wahl als solche nicht zugestehen. 
Ich darf nur sagen, daß wir nach) wie vor gegen 
eine Einhebung von Beiträgen von Rentnern und 
Pensionisten sind, weil gerade in der Land- und 
Forstwirtschaft letzten Endes festzustellen ist, daß 
ein verhältnismäßig großer Teil von Menschen nur 
Ausgleichsrenten beziehen und weil es unfair, un
sozial und nicht notwendig ist, von diesem Per
sonenkreis auch noch Beiträge einzukassieren, für 
die sie letzten Endes ke ine entscheidende Gegen
leistung erwarten können. 

Die jetzige Situation zur Landarbeiterkammerwahl 
1963, verehr te Damen und Herren, ist folgende: Ob
wohl bis jetzt kein Beschluß der Vollversammlung 
der Landarbeiterkammer vorliegt, können theore
tisch und auch praktisch rund 20.000 Pensionisten 
wählen, obwohl sie keine Beiträge gezahlt haben. 
Unsere Bedenken gegen die Neufestsetzung des 
§ 27, der die Beiträge regelt, haben wir im Landes
kulturausschuß angemeldet. Denn im § 27 wird, 
glaube ich, in 5 Abschnitten eindeutig festgelegt, 
wie der Vorgang bei den Aktiven, also bei den 
Lohn- und Gehaltsempfängern bezüglich der Bei
t räge ist, während man andererseits die Beiträge 
hinsichtlich der Höhe und dergleichen bei den Pen
sionisten der Vollversammlung überlassen hat. Aber 
die Vejfassungsjuristen, die befragt wurden, hatten 
gegen diese Art und gegen diese Möglichkeit kei
nerlei Bedenken. 

Zusammenfassend darf ich also feststellen, daß 
die Landärbeiterkammergesetzriovelle 1963 nicht in 
allen Punkten den berechtigten Wünschen der so
zialistischen Fraktion entspricht. Sie ist das Ergeb
nis langer und schwieriger Verhandlungen, bei de
nen das Übergewicht der ÖVP sowohl in der Land
arbeiterkammer, bei den Parteienverhandlungen als 
auch im Landeskulturausschuß sehr deutlich und 
spürbar zum Ausdruck kam. (Landeshauptmann 

K r a i n e r : „Aber Sie stimmen mit?!") Das alte, 
ungenügende Kammergesetz und die noch schlech
tere Wahlordnung sind im Falle einer Nichteini-
gung unausgesprochen, jedoch drohend über deri 
Verhandlungen gestanden. Dieses Gesetz konnte 
durch unsere zähen Bemühungen in wesentlichen 
Punkten bedeutend verbessert werden und gerade 
die Einführung des amtlichen Stimmzettels zur Wahl 
der Funktionäre in e ine gesetzliche Interessenver
tretung der Dienstnehmer kann als bahnbrechend 
bezeichnet werden. Die Sozialisten werden der Vor
lage mit den vom Herrn Berichterstatter vorgetra
genen Abänderungen die Zustimmung erteilen (Bei
fall bei der SPÖ). 

Präsident: Zum Wort hat sich Herr Abg. S c h e e r 
gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Abg. Sdieer: Hohes Haus, meine Damen und Her
ren! Brandl kontra Brandl ist also gut an uns vor
beigegangen und vorübergegangen. Und ich darf 
mich auf einige Dinge beschränken, die noch nicht 
erwähnt wurden, Soweit sie zur Sache beitragen. 
Ich möchte nur feststellen, daß ich zustimme, wenn 
der Berichterstatter festgestellt hat, daß es sich um 
eine wesentliche Verbesserung des bisherigen Ge
setzes handelt, insbesondere in der Form, daß es 
uns auch hier gelungen ist, nunmehr den amtlichen 
Stimmzettel wirksam werden zu lassen. Meine Da
men und Herren, der Weg des amtlichen Stimmzet
tels in diesem Hause war ein sehr beschwerlicher, 
mühseliger. (Landeshauptmann K r a i n e r : „Hat 
auch viele schlaflose Nächte gekostet!" — Abg. Dr. 
K a a n : unverständlicher Zwischenruf.) Daß Sie 
ausgerechnet jetzt anfangen, ich habe Sie schon vor
notiert. Herr Dr. Kaan war einer der Vorkämpfer 
gegen j eden amtlichen Stimmzettel. (Abg. Dr. 
K a a n : . „Der Paulus, der zum Saulus wird.") Ich 
darf ihn wörtlich zitieren, und zwar als einen der 
Hauptredner der Sitzung. (Landesrat P r i r s c h : 
„Auch in der Diktatur hat es amtliche Stimmzettel 
immer gegeben, Herr Kollege!") Als'o, Herr Landes
rat Prirsch, amtliche Stimmzettel hat es vor allen 
anderen Diktaturen auch schon gegeben. Herr Lan
desrat Prirsch, es wird doch nicht Ihr Ernst sein, zu 
behaupten, daß der amtliche Stimmzettel ein Be
standteil jeder Diktatur ist. (Landesrat P r i r s c h : 
„Er war ein Bestandteil, Sie wissen das genauso 
wie ich, Herr Kollege!") Jedenfalls hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Kaan bei der 47. Sitzung am 
12; Oktober 1957 beispielsweise folgende goldene 
Worte von sich gegeben, und zwar anläßlich der 
Verabschiedung des Gesetzes über den amtlichen 
Stimmzettel zur Landtagswahlordnung. „Die Gründe 
für die Ablehnung dieses Antrages werden dem 
Hohen Haus im. Laufe der Wechselrede im einzel
nen dargelegt werden. Sie ergeben in ihrer Gesamt
heit, daß der Abänderungsantrag den Wahlgang 
unter anderem verwirren, erschweren, verlängern, 
verteuern, verkomplizieren und verbürokratisieren, 
die kostbaren Steuergelder schmälern und schließ
lich das Wahlrecht einschränken würde. (Landes
hauptmann : K r a i n e r : „Stimmt alles!") Herr 
Dr. Kaan, den Vogel haben Sie aber abgeschossen 
mit folgendem Ausspruch: „Wenn diese Vorlage 
von Ihnen angenommen wird, wird sie wahrschein-



lieh wegen ihrer Verfassungswidrigkeit nicht: Gesetz 
werden, Sollte diese Vorlage dennoch zum Gesetz, 
werden, werderi die Fachmänner sie verhöhnen und 
die Praktiker werden sie verfluchen," (Abg. Dr. 
K a a n : „Und was haben die Politiker getan!" Ge
lächter). Herr Dr. K a an , s o haben Sie den amtlichen 
Stimmzettel vor s ieben Jähren beurteilt. Gott sei 
Dank, muß ich sagen, sind wir heute so weit, daß 
wir gemeinsam mit der österreichischen Volkspar
tei einen amtlichen Stimmzettel werden beschlie
ßen können. (Abg. Dr: K ^ a a n : ' „ A b e r in der Zwi
schenzeit wurden aus sieben drei!") Wie meinen 
Sie das, Herr Abgeordneter? Ihr Zahlenspiel ist mir 
jetzt unergründlich, muß ich sagen. Aber ich werde 
darüber nachdenken, es wird mir schon einfallen 
(Gelächter). (Landesrat P r i r s c h : „Ist nicht 
schlecht.") Nur eines ist mir aufgefallen: Der Abg. 
ÖVP-Brandl — verzeihen Sie, wenn ich das so aus
spreche — zum Unterschied vom SPÖ-Brandl, hat 
bewegte Klage darüber geführt, daß der Stimmzet
tel bei der Arbeiterkammerwahl nicht durchgedrun
gen ist, was die Sozialisten in der Steiermark be
haupten, daß sie im Bund ihr ganzes Gewicht ein
setzen werden. (Landeshauptmann K- r ä i n e r : „Wir 
würden so e twas nie glauben, das haben Sie auch 
versprochen!") Aber interessant ist, daß der Herr 
Abg. Brandl von der ÖVP dort, wo es in unserem 
Wirkungsbereich steht, den amtlichen Stimmzettel 
einzuführen, in den Landes-Landwirtschaftskam-
rhern, daß er das nicht urgiert hat. Wir hoffen, daß 
wir im Zuge des nunmehr weit um sich greifenden 
Gedankengutes zum amtlichen Stimmzettel hier 
auch in der Landes-Landwirtschaftskammer den amt
lichen Stimmzettel werden einführen können, weil 
wir glauben, daß^es wirklich notwendig ist, daß wir 
als Ziel für unsere Bemühungen, um eine gerechte 
und gleichmäßige Wahl zu erreichen . . . (Landes
hauptmann K r a i n e r : „Warum müssen Sie das so 
bemänteln, sagen Sie, weil Sie keine Leute haben 
zum Stimmzettelaustragen.") Herr Landeshaupt
mann, zum Stimmzettelaustragen findet man immer 
Leute, besonders dann, wenn man sie gut bezahlen 
kann, und das können wir leider nicht. 

( P r ä s i d e n t : „Bitte fortsetzen!") Bin dabei, 
Herr Präsident. Eines ist allerdings neu dabei, und 
das ist, daß also diesmal die 100prozentige Brief
wahl durchgeführt wird. Sonst ist es ja üblich, daß 
der, der nicht persönlich das Wahlrecht ausübt. Weil 
e r sich auswärts befindet ©der weitab se ine Wahl
behörde hat, daß der in der Lage ist, ausnahms
weise vom Briefwahlrecht Gebrauch zu machen,, 
während in diesem Gesetz erstmalig die lOOpro-
zentige Briefwahl eingeführt wird. Die Gewähr-

auch nur im entferntesten versuchen in irgend 
einer Weise anzutasten und,zü verletzen. I chglaube , 
d iese Feststellung ist i n unser aller Sinn, und ich 
glaube auch nicht, daß es de r .Abg. SPÖ-Brandl so 
gemeint haben könn te und bewußt - e in solches Ge
setz oder eine Wahlgesetzhqvellierurig oder eine 
WahlgesetzVerordhung herausgeben würde, die sol
chen Dingen entgegenkäme, w ie ich s ie gerade, jetzt 
gebracht habe. Nun, alles in allem also, wir haben 
einen kleinen Schritt nach vorwärts getan. Wir 
werden in der Modernisierung unseres Wahl
systems zweifellos weiterschreiten. Es ist uns j a 
nichts neues, daß es in den hochentwickelten westr 
liehen Demokratien Länder gibt, wo man überhaupt 
keine Stimmzettel mehr kennt, sondern nur noch 
auf einen Knöpf drückt und damit auch in einer 
Wahlzel le seinen Wählerwil len, zum Ausdruck 
bringt. Dej Möglichkeiten zu wählen g ibt es viele. 
Zweifellos ist der amtliche Stimmzettel e ine mo
derne Erscheinung und gibt allen den gleichen 
Start. Herr Landeshauptmann, wenn ich in dem 
Zusammenhang antworten darf, Sie werden zugeben 
und ich gebe auch zu, daß es k leineren Parteien 
möglich ist, auf diese Art mit den gleichen und den
selben Voraussetzungen in eine Wahl zu gehen wie 
die große. Die große soll überzeugen, daß sie so 
gut ist, die kleine kann , durch ihre Mittel das in 
dem Fall nicht in diesem Umfang, und es wäre 
doch schade, z. B. Herr Landeshauptmann, wenn 
wir nicht ab und zu das. Wor t eines Kommunisten 

,• auch hören dürften. Warum soll der nichts sagen 
mit seinen 27.000 Stimmen im Lande, die e r heute 
so verteidigt hat. Wir wollen zum Unterschied von 

jp-ahderen Ländern Demokraten sein, welche allen das 
gleiche Recht geben und es soll nach dem Propprz-
stärkeverhältnis der Wähle r jedem das gleiche' 
Recht zustehen. Das unterscheidet uns doch wohl
tuend von allen Diktaturen, die wir gekannt haben, 
die es heute noch gibt. Wir wollen damit ein Bei
spiel geben. Wir werden also diesem Gesetz un
sere-Zustimmung geben, weil wir sehen, daß damit 
ein kleiner, wenn auch nicht besonders großer, aber 
doch.e in kleiner Schritt nach vorwärts in unserer 
Wahlordnung getan ist, und in diesem Sinne darf 
ich für Ihre Aufmerksamkeit danken. -(Beifall" be i 
der FPÖ.) ' 

Präsident: Zum Wor te gemeldet hat sich Herr 
Landesrät Prirsch. Ich erteile es ihm. 

Landesrat Prirsch: Hoher Landtag! Ich darf doch 
als Abgeordneter und als Regierungsinitglied noch 
einige Feststellungen machen und den Hohen Land-

leistüng des Wahlgeheimnisses, wie hier vom Ab
geordneten SPÖ-Brandl vorgebracht wurde, ist, 
g laube ieh'; -nicht sehr-beeinträehtigtj-und- ich-bin 
der Auffassung, daß mit dieser Wahl das. Wahl
geheimnis durchaus gewährleistet erscheint und ich 
möchte n iemandem unterstellen, daß er interessiert 
wäre, das Wahlgeheimnis zu verletzen oder auch 
nur in Frage zu stellen. Das ist zweifellös ein 
Unterschied des demokratischen zu jedem, diktato
rischen System, und ich glaube, wir sollen auch in 
der Beurteilung einer solchen Sache vorsichtig sein 
und uns nicht selbst ein solche« Zeugnis ausstellen, 
daß : ;is. möglich wate , daß wir das Wahlgeheimnis 

tag an einige interessante Tatsachen erinnern. Er
s tens einmal — das haben die beiden Herren Ab
geordneten Brandl eigehtlich: zur sagen T^&tg&sgeii,: 
aber man .müß t e es b e i e i n e r solchen Sache doch 
sagen — ha t die österreichische Vplkspartei einen 
sehr langen und schweren Kampf dafür geführt, 
daß es in Österreich überhaupt zu Landarbeiter
kammern, gekommen ist. Die Sozialisten ^ a r e n aus. 
begreiflichen Erwägungen gegen d i e Schaffung: von-
Lahdarheiterkairimern.. (Abg. W ü r m : „Weil : s ie 
nicht lebensfähig sind!") Bitte,, was Sie; wollten, 
habe . ich nicht zu beurteileii, ich habe nur 'festzü^ 
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stellen, daß es Landarbeiterkammern gibt, ist vor 
allem ein Verdienst der österreichischen Volks
partei. 

Zweitens, meine Damen und Herren! Es ist vom 
Herrn Abg. Hans Brandl die. bisherige Gesetzeslage 
in Gesetz und Verordnung einer nach meiner Auf
fassung etwas herben, aber auch ungerechten Kritik 
unterzogen worden. Ich darf auch die Herren von 
der FPÖ aufmerksam machen, als dieses Gesetz 
hier im Hohen Haus beschlossen wurde, da ist es 
einstimmig beschlossen worden, vor allem aber, 
als die Wahlordnung, an der man jetzt kein gutes 
Haar läßt, in der Regierung beschlossen wurde, 
einstimmig beschlossen wurde, da hat sich die Re
gierung zusammengesetzt aus 4 Volksparteilern, 
4 Sozialisten und einem — ich glaube, Sie haben 
damals noch VdU geheißen — vom VdU. (Ab
geordneter Dr. K a a n • „Das Zünglein!") Und es ist 
einstimmig beschlossen worden! All das, was Sie 
heute als nicht angängig, als Überrundung usw. 
bezeichnen, einschließlich der schriftlichen Wahl 
— das war übrigens auch ein ÖVP-Antrag — und 
auch einschließlich der Möglichkeiten des von Ihnen 
e twas bezweifelten Einsammelns mit Boten, das ist 
in der Regierung und im Landtag einstimmig be
schlossen worden. Und es ist, glaube ich, meine 
Pflicht, ohne nach links oder rechts zu schauen, zu 
sagen, daß die damaligen Damen und Herren, die 
auf diesen Bänken gesessen sind, sicherlich das 
Beste gewollt und gesucht haben. Das gleiche gilt 
auch für die damalige 4 : 4 : 1-Regierung. Es ist 
um die Lösungen sehr schwer gerungen worden. Es 
ist gar nicht so gewesen, daß das so im gewöhn
lichen Alltagsfluß vor sich gegangen ist. 

Meine Damen und Herren, nun die Pensionisten. 
Der Herr Abg. Hans Brandl ha t in seiner Einleitung 
geradezu staatsphilosophisch dargelegt, daß in der 
Demokratie das Wahlrecht, wie er sagt, das per
sönliche Wahlrecht, das Entscheidende sei. Ich stimme 
zu. Persönlich kann jeder wählen — auch nach 
diesem Gesetz — und wird jeder wählen. Aber wir 
sind der Meinung, daß man gerade den alten Men
schen, die in der Land- und Forstwirtschaft jahr
zehntelang gearbeitet haben, nicht nur die Kammer
zugehörigkeit garantieren muß, sondern auch ihr 
demokratisches Wahlrecht. Mir scheint, Herr Ab
geordneter, Brandl, hier sitzen auf unserer Seite 
hinsichtlich des Stimmzettels und des persönlichen 
Wahlrechtes die besseren Demokraten. Es ist rich
tig, daß die Festsetzung der Beiträge der Vollver
sammlung überlassen wurde. Wa rum wurde es der 
Vollversammlung überlassen? Weil wir glauben, 
daß die Landeskammer für Land- und Forstarbeiter 
das in ihrem eigenen Aufgabenbereich souverän 
regeln soll, ob sie es für notwendig erachtet, auch 
von den Rentnern Beiträge einzuheben. Hier ist die 
Möglichkeit, hier ist die Grundlage geschaffen, aber 
nicht mehr. Alles andere ist Angelegenheit der de
mokratisch gewählten Landeskammerräte. 

Ich glaube also, daß auch hier die Dinge doch 
bestmöglich geregel t worden sind und daß die 
Kunst des Möglichen, von der Sie auch sprachen, 
hier gefunden, worden ist. Für heute; es mag sein, 
daß in 12 oder 14 J ah ren wieder wer kommt und 
sagt, das war schlecht. Hoffentlich steht dann auch 
das zuständige Regierungsmitglied auf und sagt, 

„na, die vor uns waren, haben auch etwas ver
standen und haben auch das Beste gewollt". (Ab
geordneter Dr. K a a n : „Aber dann ist der Herr 
Abg. Brandl schon in Pension!" — Abg. B a m m e r : 
„Und die Landarbeiterkammer aufgelöst!") 

Darf ich, weil Sie die ÖVP wieder genannt haben, 
und weil daraus der Anschein entstehen könnte, 
als ob Sie das alles, was es an Verbesserungen 
hier gibt, der ÖVP — wie halt immer — mühseligst 
abgerungen hätten, der Hoffnung Ausdruck geben, 
daß diese Verbesserungsanträge, die von unserem 
Abgeordneten Kraus im Kulturausschuß gestellt 
wurden, die allgemeine Zustimmung heute finden 
werden. (Beifall.) 

Abg. Scheer: Ich bitte um das Wort zu einer 
tatsächlichen Berichtigung. 

Präsident: Bitte, Sie haben es schon. 

Abg. Scheer: Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Sehr geehrter Herr Landesrat! Es ist mir 
außerordentlich peinlich, Sie in einer Weise korri
gieren zu müssen, die Ihnen bestimmt nicht ange
nehm, ist. Sie haben h ier mehrmals dezidiert erklärt, 
daß dieses Landarbeiterkammergesetz 4' : 4 : 1 in 
der Regierung beschlossen worden wäre. (Landes
rat P r i r s c h : „Neini, die Wahlordnung!") Sie 
haben erklärt, daß dieses Gesetz einstimmig ge
macht worden sei. Dieses Gesetz, das wir hier no
vellieren, stammt vom 8. Juni 1949, wo die ös te r 
reichische Volkspartei mit 5 : 4 in der Regierung 
war (Landeshauptmann K r a i n e r : „Irrtum! Elsnitz 
war in der Regierung!") und im Landtag selbst die 
Mehrheit gehabt hat. (Landeshauptmann K r a i 
n e r : „Halten Sie doch die Wahlordnung und das 
Gesetz auseinander, oder muß ich Sie hier auch 
berichtigen?") Aber Herr Landeshauptmann, 
das Landarbeiterkammergesetz, das s teht auch hier 
drinnen . . . (Landeshauptmann K r a i n e r : „Wir 
haben von der Wahlordnung gesprochen!") Der 
Herr Landesrat Prirsch mußte sich heu te berichtigen, 
das kann passieren, ich möchte nur ablehnen, daß 
man sagt, daß wir damals unsere Zustimmung ge
geben hätten. (Landeshauptmann K r a i n e r : „Das 
läßt sich ja feststellen.) 

Landesrat Prirsch: Hohes Haus! Das Landarbeiter
kammergesetz ist zu einem Zeitpunkt beschlossen 
worden, in dem, glaube ich, die Freiheitliche Partei, 
damals VdU, noch nicht h ier im Hause gesessen 
ist. Aber die Wahlordnung ist n a c h der Wahl im 
Jahre 1949 gemacht worden und da war Ihr Ver
treter bestimmt dabei. 

Landeshauptmann Krainer: Bitte: Die Wahlord
nung stammt vom 17. Juli 1952, Herr Kollege. Nur 
damit Sie im Bilde sind. (Abg. S c h e e r : „Si 
tacuisses . . .!") 

Präsident: Damit ist dieser Punkt also aufgeklärt, 
nicht wahr? (Stürmische Heiterkeit.) 

Es l iegt keine Wortmeldung mehr vor. Ich bitte 
die Damen und Herren, die dem Antrag des Herrn 
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Berichterstatters die Zustimmung geben, eine Hand 
zu erhöben^ (Geschieht.) Der Antrag is.t angenom
men. 

Ich uhterbreche nun die Landtagssitzung und er^ 
'Suche .die" Mitglieder des Finanzausschusses, sich 
in das Zimmer Nr. 56, zu begeben. Die Sitzung 
wirc|. nach der Sitzung des Finanzausschusses fort
gesetzt. . 

Unterbrechung: 11.30 Uhr. 

Fortsetzung 12.40 Uhr. 

Präsident:.Ich nehme die unterbrochene Sitzung 
wieder auf und gehe zum nächsten Tagesordnungs
punkt über. 

2. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 248, über die Be
deckung außer- und überplanmäßiger Ausgaben ge
genüber dem Landesvoranschlag 1962 (zweiter und 

abschließender Bericht). 

Berichterstatter ist Abg. Hans B a m m e r. Ich er
teile ihm das Wort. 

Berichterstatter Abg. Bammer: Hohes Haus, meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Die Einl.-Zahl 248 

'enthält einen Bericht der Landesregierung über die 
im Jahre 1962 in Abweichung des vom Landtag 
beschlossenen ordentlichen und außerordentlichen 
Voranschlages von der Regierung getätigten außer-
und überplanmäßigen Ausgaben. Außer- und über
planmäßige Ausgäben wurden im Jahre 1962 im 
Gesamtausmaß von 60,035.531 S im ordentlichen 
Voranschlag, im außerordentlichen Voranschlag in 
der Höhe von 6,350.000 S getätigt, und ein Teil 
dieses Betrages wurde bereits in der Einl.i-ZL 221 
vom Landtag auch zur Kenntnis genommen. Diese 
Gesamtabweichung gegenüber dem vom Landtag 
beschlossenen ordentlichen und außerordentlichen 
Voranschlag beträgt etwa 4 %>. Sie ist also gering
fügig. Es handelt sich Vor allem bei den außer- und 
überplanmäßigen Ausgaben in der ordentlichen Ge
barung um eine Zuführung an den Schulbaüfonds 
im Ausmaß von 2,000.000 S, um eine Finanzierung 
im Rahmen der Wohnbauförderung 1954 im Aus
maß von 10 Millionen Schilling, um Verpflichtungen 
und übernahmen von Haftungen von etwa 5 Mil
lionen und den Ankauf, von Wertpapieren Im Aus
maß von 10 Millionen, eine ganz große Anzahl 
kleinerer und unbedeutender Beträge ergeben dann, 
wie dieser Bericht enthält, die Summe von 

317508T49CTS außer- und überplanmäßiger Ausgäben-

in der ordentlichen Gebarung und 6,350.000 S in der 
außer,ordenÜlchen„Gebämng^_desi Jahres 1962.- Ich._ 
dâ ff im Namen des Finanzausschusses die Damen 
unel Herren des Landtages ersuchen, diesem Bericht 
deK Steiermärkischen Landesregierung die Zustim
mung zu erteilen. 

Präsident: Wortmeldung liegt keine vor. Wir 
kommen, zur Abstimmung. Die Damen und Herren 
d'e^ :Hohen Hauses, die mit dem Antrag; des Herrn 
Referenten! /einjv^standen1' »nd, -bitte ich um ein 
HSffiiezeiÄeBr/' (Geschieht.) Angenommen. 

Präsident: 
3. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, EinL-Zahl 256, betreffend 
den Tausch eines 2723 m2 großen Grundstückes aus 
dem Gutsbestande des Schlosses Eggenberg gegen 
ein 3010 m2 großes Grundstück der Gemeinde Graz 

in Graz, Brucknerstraße. 

. Berichterstatter ist Abg. Hans B a m m e r . Ich er
teile ihm das Wort. 

Berichterstatter Abg. Bammer: Hohes Haus! Die 
Gemeinde Graz hat zur Errichtung der Sportanlage 
Eggenberg von der Republik Österreich eine Reihe 
von Grundstücken erworben. Im Rahmen dieses 
Abverkaufes durch, den Bund hat sich der Bund 
einen Grundstreifen von ca. 2000 m2 in der Ab
sicht zurückbehalten, auf diesem Grundstreifen die 
Lehrwerkstätte >für die Post- und Telegraphehlehr-
linge zu. errichten. Das Grundstück wird aber im 
Rahmen des Ausbaues der Sportanlage gebraucht 
und nunmehr hat sich der Bund bereit erklärt, 
einem Grundtausch mit einem anderen günstig ge
legenen dem Land gehörigen Grund ^zuzustimmen. 
Das' Land seinerseits will aber nun die Gemeinde 
Graz in der Form in die La,ge versetzen, diesen 
Grundtausch durchzuführen, wenn die Gemeinde 
Graz dem Land ihrerseits ein anderes Grundstück 
zur Verfügung stellt. Nunmehr sieht die Vorlage 
vor, daß das Land von der Gemeinde Graz in der 
Brucknerstraße ein Grundstück im Ausmaß von 
3010 m2 erhält und das Land der Gemeinde Graz 
dafür das Grundstück im Anschluß an die Außen
mauer des Schlosses Eggenberg im Ausmaß von 
2723 m_2 übergibt. Dieses im Anschluß an die Eggen-

. berget Außenmauer gelegene Grundstück tauscht 
nun die Gemeinde mit dem Bund, um das Grund
stück zu erhalten, das für' die Arrondierung' des 
Geländes in Eggenberg als Sportanlage benötigt 
wird. Die Landesregierung hat diesen Antrag im 
Landtag eingebracht, und der Finanzausschuß hat 
mich ermächtigt, dem Hohen Haus folgenden An
trag zu stellen: 

Der Tausch eines 2723 m2 großen landeseigenen 
Grundstreifens aus dem Besitzstand der EZ. 777, 
KG. Algersdorf, gegen ein 3010 m2 großes Grund
stück der Gemeinde Graz aus der EZ. 1106 und 
1682, KG. VI Jakomini, wird genehmigt. Ich darf 
die Damen und Herren bitten, dieser Vorlage Ihre 
Zustimmung zu geben. 

Präsident: Wortmeldung liegt keine vor. Wir 
stimmen ab. Die Damen und Herren des Hohen 
Hauses, welche mit dem Antrag des Herrn Referen

d en einverstanden sind,, bitte ich um ein Handel 
zeichen, (Geschieht.) Der Antrag ist angenommen. 

4. Mündlicher; Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zähl 257., betreffend 
den Ankauf von 8Ö0Ö m2 Grund aus dem Guts
bestande der EZ- 280, Î G. Graz-Stadt - St. Veit ob 
Graz, und die Übernahme-der ^ 
ein vom SteirJsch^sXiandesverh^ 

aufzunehmenÄs*Ärteb^even ;50Äi|p»Ss5i 

Berichterstatter ist Äijg, Josef ffegenbajtrt; 
Ich -erteile ihm das-Wort.; .•- ;-.-••. .'•'._-- . 

* ; J . : -
>> 
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Berichterstatter Abg. Hegenbarth: Hoher Land
tag, meine Damen und Herren! Diese Vorlage be
steht eigentlich praktisch aus zwei Teilen. Der 
Landesverband für 'Bienenzucht betreibt am nörd
lichen Stadtrand von Graz seit Jahren eine Imker-
schule, und zwar auf einem Pachtgrundstück. Nach
dem nun die Gefahr bestand, daß dieses Grund
stück in andere Hände übergeht, hat er nun die 
Landesregierung gebeten, das Land Steiermark 
möge dieses Grundstück erwerben und gegen einen 
Anerkennungszins dem Landesverband für Bienen
zucht überlassen. Das ist der erste Teil dieser Vor
lage. Der zweite Teil der Vorlage besteht darin, 
daß das Land Steiermark, daß der Landtag ersucht 
wird, die Ausfallsbürgschaft zu übernehmen für ein 
Darlehen von 500.000 S, welches der Landesverband 
für Bienenzucht von der Bauernkasse in Graz erhält 
zwecks Errichtung der nötigen Bauten einer Imker
schule. Bisher war es nämlich' nicht möglich, wirk
lich zweckentsprechende Bauten zu errichten, weil 
immer wieder mit der Gefahr zu rechnen war, daß 
eines Tages das Grundstück doch nicht endgültig in 
sichere Hände gelangt. Der Finanzausschuß hat sich 
vor einer halben Stunde mit dieser Vorlage befaßt 
und mich beauftragt, dem Hohen Haus die Bitte zu 
übermitteln, der Vorlage zuzustimmen. 

Präsident: Wortmeldung liegt keine vor. Wir ; 

stimmen ab. Die Damen und Herren des Hohen 
Hauses, welche mit dem Antrag des Herrn Referen
ten einverstanden sind, bitte ich um ein Hände
zeichen. (Geschieht.) Der Antrag ist angenommen. 

5. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage; Einl.-Zahl 260, über den 
Ankauf von Grundstücken zur Erweiterung des 
Areals des Landeskrankenhauses Fürstenfeld mit 
einem Gesamtausmaß von 8100 m2 zu einem Kauf

preis von 191.208 S zuzüglich Nebenkosten im 
Höchstbetrag von 18.792 S. 

Berichterstatter ist Abg. Alois K 1 o b a s a. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Berichterstatter Abg. Klobasa: Hohes Haus! Das 
gesamte Areal des Landeskrankenhauses Fürsten
feld beträgt kaum 2% ha. Es ist daher für den Be
trieb der Anstalt schon seit Jahren nicht mehr aus^ 
reichend. Nun haben sich zwei Landwirte in Für
stenfeld, deren Besitz zum Teil unmittelbar an der 
Südflanke ihrer Liegenschaft zum Lande Steiermark 
angrenzt, bereit erklärt, Teile ihrer Liegenschaft 
dem Lande zu verkaufen. Zwei der Grundstücke 
mit einem Flächenausmaß von 7302 m2 hat die Land
wirtin Marianne Parent zu einem Durchschnittspreis 
von 24 S für den Quadratmeter und das dritte im 
Ausmaß von 798 m2 der Landwirt Wilhelm Stein-
dorfer zu einem Quadratmeterpreis von 20 S dem 
Lande Steiermark zum Kaufe angeboten. Sämtliche 
Grundpreise wurden als ortsüblich angemessen fest
gestellt. Durch den Erwerb dieser Grundstücke 
würde dem Lahdeskrankenhaus Fürstenfeld nicht 
nur die Gelegenheit geboten, die dringend not
wendige Erweiterung der Parkplätze für Kraft
fahrzeuge und der Aufenthaltsmöglichkeiten für Pa
tienten vorzunehmen, sondern es würde auch da
durch eine wertvolle Grundreserve für allfällig 

notwendige Erweiterungen • dieser Anstalt geschaf
fen werden. Die Steiermärkische Landesregierung 
hat den Ankauf vorbehaltlich der Zustimmung des 
Steiermärkischen Landtages am 10. Juni d. J. be
schlossen und stellt den Antrag: „Der Hohe Land
tag wolle beschließen: Der Ankauf zweier Grund
stücke im Ausmaß von 7302 m2 von der Besitzerin 
Marianne Parent in Fürstenfeld zum Gesamtpreis 
von 175.248 S sowie der Ankauf eines Grundstückes 
im Ausmaß von 798 m2 vom Besitzer Wilhelm Stein-
dorfer in Fürstenfeld zu einem Kaufpreis von 
15.960 S, ferner die Übernahme der mit den beiden 
Ankäufen verbundenen Nebenkosten im Höchstbe-' 
trag von 18.792 S wird genehmigt." 

Der Finanzausschuß hat die Vorlage behandelt 
und die vollinhaltliche Annahme beschlossen. Ich 
darf im Namen dieses Ausschusses die Annahme 
der Vorlage beantragen. 

Präsident; Wortmeldung liegt keine vor. Wir 
stimmen ab. Die Damen und Herren des Hohen 
Hauses, die mit dem Antrag des Herrn Bericht
erstatters einverstanden sind, wollen zum Zeichen 
der Zustimmung eine Hand erheben. (Geschieht.) 
Der Antrag igt angenommen. 

6. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 261, über den 
Verkauf des sogenannten „Doktorhauses" in Wei
ßenbach an der Enns samt einem Gartengrundstück 
im Ausmaß von rund 2790 m2 an Dr. Ilse Reibmayr. 

Berichterstatter ist Abg. Bert H o f b a u e r. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Hofbauer: Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Die gegenständliche Regierungsvorlage, 
Einl.-Zahl 261, behandelt den Verkauf des soge
nannten „Doktorhauses" in Weißenbach an derEnns 
an Frau Dr. Ilse Reibmayr. Frau Ilse Reibmayr ist 
praktische Ärztin in Weißenbach an der Enns und 
hat seit Jahren den größten Teil dieses Grundstük-
kes in Miete gehabt. Nun hat sie an die Landes
regierung den Antrag gestellt, man möge ihr dieses 
Haus verkaufen. Die Steiermärkischen Landesforste 
haben kein besonderes Interesse an diesem Haus, 
weil es sehr reparaturbedürftig ist. Andererseits 
ist es so, daß Weißenbach1 an der Enns größtes In
teresse hat, daß Frau Dr. Reibmayr als praktische 
Ärztin dieser Gegend erhalten bleibt. Die Direktion 
der Steiermärkischen Landesforste hat nun den An
trag gestellt, man möge dem Wunsche dieser Frau 
Rechnung tragen und die betreffende Liegenschaft 
an sie verkaufen. Die Liegenschaft wurde durch 
die Abteilung für Gebäudeverwaltung beim Amt 
der Steiermärkischen Landesregierung besichtigt 

• und ein Schätzwert von 346.995 S festgestellt. Das 
Grundausmaß war allerdings nicht ganz klar, denn 
es wurde zuerst irrtümlich mit 2337 m2 geschätzt. 
Den Verkaufspreis von 370.000 S hat Frau Dr. Reib
mayr akzeptiert nur mit dem Wunsche, daß 70.000 S 
gestundet werden sollen, 300.000 S nach der grund-
bücherlichen Eintragung und je 20.000 S Ende 1964, 
Ende 1965 und 30.000 S Ende 1966 bezahlt werden 
können. Die 70.000 S sind mit 4 % verzinst, 

Die Steiermärkische Landesregierung hat sich in 
ihrer Sitzung am 10. Juni 1963 mit dieser Vorlage 
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, befaßt; Auch der,Finanzausschuß hat sich, iri seiher 
Sitzung damit befaßt und ich' darf namens des 
Finanzausschusses folgenden Antrag stellen: „Der 
Hohe Landtag wolle beschließen: Der Verkauf des 
:,Doktorhäuses' in Weaßehbäch an der, Ehns Nr. 55 
samt dem, dazugehörigen Gartengrundstück im Ge
samtausmaß von rund 2790 m 2 an die praktische 
Ärztin-Dr. Ilse Reibmayr wird genehmigt." -

Präsident: Wortmeldung liegt ke ine vor. Wir 
kommen zur Abstimmung. Die Damen und Herren 
des Hohen Hauses, die mit dem Antrag des Herrn 
Berichterstatters e inverstanden sind, mögen eine 
Hand erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist angenom-

7. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, !Einl.-Zanl 262, über die 
Genehmigung der Aufnahme von Darlehen durch 
das Land Steiermark in der Höhe von 70,010.000 S 
zur Finanzierung des vom Steiermärkischen Landtag 
am 11. Juli 1961 beschlossenen Sonderwohnbau-

programmes. 

Berichterstatter ist Abg. Dr. P i t t e r m a n n . Ich 
erteile ihm das Wort . 

Abg. Dr. Pittermann: Hohes Haus, meine Damen 
und Herren! Am 11. Juli 1961 beschloß der Steier-
märkische Landtag die Durchführung eines Sonder-
wohnbauprogrammes und zur Erfüllung dieses zu
sätzlichen Förderungsaufwandes die Aufnahme ver
schiedener Darlehen. Es wurden in der Folgezeit 
bei verschiedenen Kreditinstituten, die in der Vor
lage mit Zinsfuß und mit Laufzeit angeführt sind, 
ein Gesamtbetrag von 70,010.000 S an Darlehen 
aufgenommen. Ich möchte bei -dieser Gelegenheit 
aucrT erwähnen, daß weitere Mittel in der Höhe 
von 95,875,000 S die erste Tranche der Landes
anleihe 1962 erbrachte, die auf Grund des Gesetzes 
vom 4. Juli 1962 im Oktober des Vorjahres aufge
legt wurde und zur Begebung'gelangte. 

Da die Aufnahme^ von Darlehen der Beschlußfas
sung durch den Steiermärkischen Landtag obliegt, 
hat die Steiermärkische Landesregierung beschlos
sen, dem Hohen Hause folgenden Antrag vorzu
legen: „Der Aufnahme nachstehender Darlehen — 
es sind wieder die Kreditinstitute mi t Zinsfuß und 
Laufzeit in der Vor lage angeführt — in der Höhe 
von insgesamt 70,010.000 S zur Finanzierung des 
vom Steiermärkischen Landtag am 11. Juli 1961 
beschlossenen SonderWöhnbauproqrammes wird ge-

8. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Reglerungsvorlage, EinL-Zähl 268, über den 
Ankauf eines Grundstückes im Ausmaß von 2602 m2 

zu einem Kaufpreis von 140.000 S von den Besitzern 
Anna und Elisabeth Selinger für die Errichtung des 

v österreichischen Freilichtmuseums. 

. Berichterstatter ist Abg. DDr. Gerhard S t e ' p a n t -
s c h i t z. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. DDr. Stepantschitz: Hohes Haus, meine Da
men und Herren! Im Raum von Hörgas wird, der
zeit das österreichische Freilichtmuseum errichtet. 
Es erscheint zweckmäßig, den derzeit zur Verfügung 
stehenden Raum noch zu vergrößern und es ergibt 
sich, nunmehr die Möglichkeit, ein Grundstück anzu
schaffen im Ausmaß von etwa '2600 m2 zu einem 
Kaufpreis von 140.000 S. Ich darf Sie im Namen 
des Finanzausschusses bitten, dem Antrag im Sinne 
der Vorlage zuzustimmen. 

Präsident: Wor tmeldung liegt ke ine , vor. Wir 
stimmen ab. Diejenigen Damen und Herren des 
Hohen Hauses, die dem Antrag des Herrn Berichte 
erstatters zustimmen, werden gebeten, eine Hand 
zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist angenom
men. 

9. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 271, betreffend 
die Übernahme der Landes-Ausfallsbürgschaft für 
ein von der Anstalt für Verbrennungsmotoren Prof. 
Dr. Hans List, Graz, aufzunehmendes Darlehen in 

der Höhe von 7 Millionen Schilling. 

: Berichterstatter ist Abg. S t ö f f l e r . Ich erteile 
ihm das Wort . 

Abg. Stöffler: Die Anstalt für Verbrennungs
motoren Prof. Dr. Hans List in Graz hat die Stei
ermärkische Landesregierung um die. Übernahme 
der Ausfallsbürgschaft des Landes Steiermark für 
ein von der Anstalt bei einem" Schweizer Institut 
aufzunehmendes Darlehen in der Höhe von 7 Mil
lionen Schilling ersucht, in der Begründung wird 
ausgeführt, daß der Betrieb 1948 gegründet wurde 
und sich faktisch aus dem Nichts heraus entwickelt 
hat. Ein ERP-Darlehen von 9% Millionen Schilling 
war die einzige Hilfe; davon sind schon 6,2 Mil
lionen Schilling zurückgezahlt. Die Anstalt beschäf
tigt zur Zeit 300-.Bedienstete, davon 40 Diplom
ingenieure und 75 Fachschulingeriieure. Es werden 
dort laufend spezielle Dieselmotoren-Konstruktio
nen für in- und ausländische Motoren- und Fahr
zeugfabriken entwickelt. Abnehmer sind Firmen 

aus •Italien,- aus den LTSAT^Schweden, Fraffkrelctr 
usw. Die Anstalt hält damit viele bewährte Fach
kräfte im- Inland, ja,:sie., hat...sogar. s.chan ins ..Aus-, 
land abgewanderte Österreicher wieder zurückholen 
können Der jährliche Umsatz beträgt 35 Millionen 
Schilling, e twa 20 Millionen Schilling davon Devi
sen. Die Leistung a n . Einkommen- und Gewerbe
steuer beträgt im J ahr 2 bis 3 Millionen Schilling. 

'. Als weiteres Programm h a t nun die Anstalt in 
ihrer Forschungsabteilung Meßgeräte zur Verbes1-
serung der Entwicklungsergebnisse und Rationali
sierung der Versuchsreiheh entwickelt, die sie nun 
in eigener Fertigung vor allem für ausländische 

nehmigt." 

Der. Finanzausschuß Jiat sich mit dieser Vorlage 
befaßt und ich; b i t te im Namen des Finanzausschus
ses um Annahme dieser. Vorlage durch das Hohe 
Haus. ., 

Präsident: Wortmeldung liegt keine vor. Wir 
stimmen ab. Die Damen und Herren des Hohen 
Hauses, d i e n ü t "dem- Antrag des Herrn Bericht
erstatters e inverstanden .sind, b i t te ich, e ine Hand 
zu erheben. (Geschieht.) Der An t r ag ist angenom
men..-

mmemam 
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Interessenten erzeugt. Nun wäre es der Firma dar
an gelegen, diese Fertigung in der Steiermark ein
zurichten. Die Firma hat nun zur Erhaltung der 
Konkurrenzfähigkeit, in der Konstruktion von Die
selmotoren und zum, Ausbau in der Meßgeräte
entwicklung bereits in den Jahren 1961 und 1962 
insgesamt 11 Millionen Schilling investiert. Davon 
waren nur 3 Millionen durch einen ERP-Kredit ge
deckt. Abgesehen davon, hat die Firma in den Jah
ren 1960 bis heute für die laufende Dieselmotoren
forschung etwa 6 Millionen Schilling an Eigenmit
teln investiert. Nun, alle diese Mittel sind letzten 
Endes zur Ergänzung der Forschung gewidmet. Um 
sie weiter finanzieren zu können, ist es das Be
streben der Anstalt, daß diese Mittel, wenn auch 
nur langsam, so doch in Form von Lizenzen und von 
Eigenfertigung in den Betrieb zurückfließen. Eine 
ausschließliche Eigenaüfbringung der Finanzmittel 
ist aber nicht möglich. So muß also ein Bankkredit 
aufgenommen werden. Der Zinsfuß beträgt im all
gemeinen 10 bis 12 °/o, und so mußte sich die An
stalt bemühen, billigeres Geld zu bekommen. Diese 
Aussicht besteht nun bei einem Schweizer Kredit
institut. Es würde sich nun die Möglichkeit einer 
Konvertierung des hochverzinslichen Kredites bie
ten, die aber nur dann genützt werden kann, wenn 
das Land Steiermark für einen solchen Kredit, der 
7 Millionen Schilling betragen würde, eine Lauf
zeit von fünf Jahren hätte und mit 3 bis 4 °/o ver
zinst wäre, die Ausfallsbürgschaft übernehmen wür
de. Als Sicherung bietet die Anstalt an: 1. Zession 
oder Verpfändung der Lizenzeingänge, der jahres
durchschnittliche Lizenzeingang beträgt 4 Millionen 
Schilling, bis zum Jahre 1962 sind 30,3 Millionen 
an Lizenzgeldern eingegangen, und 2. die hypo
thekarische Sicherstellung im Grundbuch auf dem 
2. Satz nach dem ERP-Kredit. Die Landesregierung 
hat sich am 28. Juni mit diesem Gesuch der Anstalt 
um Übernahme der Ausfallsbürgschaft durch das 
Land Steiermark eingehend beschäftigt und vorbe
haltlich der Zustimmung des Landtages beschlossen, 
die erwähnte Ausfallsbürgschaft unter nachstehen
den Bedingungen zu übernehmen. Die Bedingungen 
lauten: 

1. Mit dem Kredit Von 7 Millionen Schilling sind 
die höher verzinslichen Darlehen . zurückzuzahlen, 

! die darauf bezughabenden grundbücherlichen Rechte 
zu löschen. 

2. Die hypothekarische Sicherstellung des Landes 
hat im Grundbuch am zweiten Satz nach dem ERP-
Kredit zu erfolgen, und zwar für die Liegenschaft 
mit der Parzellennummer 1156, 1157, 1172 und 1364. 

3. Die Eingänge aus den Lizenzen sind dem Land 
Steiermark zu verpfänden und deren Erlös dem 
Lande Steiermark zu zedieren. Die Steiermärkische 
Landesregierung war weiters der einhelligen Auf
fassung, daß es jedoch zweckmäßig erscheinen wür
de, sie zu ermächtigen, allenfalls weitere erforder
liche Bedingungen, unter denen die Ausfallbürg
schaft übernommen wird, festzulegen. In diesem 
Sinn lautet nun auch der Antrag, der Landtag wolle 
beschließen, die Übernahme der Ausfallsbürgschaft 
durch das Land Steiermark für ein von der Anstalt 
für Verbrennungsmotoren Prof. Dr. Hans List, Graz, 
auf 5 Jahre gegen 3 bis 4 °/o aufzunehmendes Ent
wicklungsdarlehen zur Forschungsförderung wird 

unter den schon von .mir erwähnten Bedingungen ge
nehmigt. Die Steiermärkische Landesregierung wird 
ermächtigt, allenfalls .weitere zweckmäßige Bedin
gungen, unter denen die Ausfallsbürgschaft über
nommen wird, festzulegen. Der Finanzausschuß hat 
sich mit dieser Vorlage eingehend beschäftigt, und 
in seinem Namen bitte ich um Annahme. 

Präsident: Das Wort hat Herr Abg. S c h e e r. 

Abg. Scheer:, Hohes Haus, meine Damen und Her
ren! Die gegenständliche Vorlage ist jetzt erst wäh
rend der Sitzung dein Hohen Haus vorgelegt wor
den, und ich darf nunmehr nochmals in Wieder
holung der Ausführungen, die wir schon im Finanz
ausschuß vorgebracht haben, feststellen; daß diese 
überfallsartige Art und Weise der Einbringung 
einer Vorlage, die sich um einen Betrag von nicht 
weniger als 7 Millionen Schilling dreht, und wir 
nunmehr als Abgeordnete dazu unsere Stellung ab
geben sollen unter der Hintanstellung den 24stün-
digen Frist, daß dies ein Vorgehen ist, das an und 
für sich nicht unserer beschworenen Pflicht als Ab
geordnete, immer nach bestem Wissen und Gewis
sen unsere Pflichten zu erfüllen, entspricht. Es ist 
geradezu eine Verhinderung der Ausübung dieser 
beschworenen Pflicht, da wir nicht in der Lage sind, 
etwas abzulehnen, was wir nicht kennen. Meine 
Frauen und Herren, sehr geehrte Damen und Her
ren Kollegen! Es ist doch nicht möglich, einer Vor
lage, die, wie wir sie jetzt nur flüchtig durchsehen 
konnten, immerhin fünf Schreibmaschinenseiten lang 
ist, zu dieser Vorlage die Stellung zu nehmen, die 
sie auch dem Umfang-nach verdient. Und wenn wir 
das nicht in dem Sinne können, können wir sie auch 
nicht ablehnen, und wenn wir ganz ehrlich sind, 
könnten wir ihr auch- nicht die Zustimmung er
teilen. Wenn wir nicht zufällig das Glück hätten, 
in unserem Klub einen Kollegen zu haben, der über 
die Firma entsprechend Bescheid wüßte, müßten wir 
nach bestem Wissen und Gewissen der Vorlage 
unsere Ablehnung geben. Wir werden das nicht 
tun. Weil nämlich die Geschäftsordnung des Land
tages eine Stimmenthaltung nicht vorsieht und nur 
eine Pro- oder Kontrastimme kennt, werden wir in 
Anbetracht der Dringlichkeit der Vorlage und in 
Anbetracht der Bedeutung der Anstalt für die stei-
rische, ja darüber hinaus für die österreichische 
Wirtschaft unsere Zustimmung geben. Ich appelliere 
aber noch einmal namens unserer Fraktion an den 
Chef der Landesregierung, an den Herrn Landes
hauptmann Krainer, wirklich in Zukunft Vorsorge 
zu tragen, daß derartige Überfälle auf den Landtag 
und derartige plötzliche Entschließungen des Land
tages nicht mehr vorkommen, weil es letzten Endes 
in Ihrer Verantwortlichkeit, Herr Landeshaupt
mann, ist, daß wir Abgeordnete auch unserer be
schworenen Verpflichtung entsprechend nachkom
men können. (Beifall bei der FPÖ.) 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Wir kommen zur Abstimmung. Die Damen 
und Herren des Hohen Hauses, welche dem" An
trag des Herrn Berichterstatters ihre Zustimmung 
geben, bitte ich um ein Händezeichen. (Geschieht.) 
Der Antrag ist angenommen. 
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1% ersusäee l^e Abgeordneten," die damit einvery 
stammen sind, ec^e Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Der Vorschlag'ist angenommen. 
Die Ausschüsse werden zur gegebenen Zeit von 

ihren Obmännern einberufen werden. 
Im Einvernehmen mit den Obmännern der im 

Landtag vertretenen Parteien beantrage ich, mit 
dieser Sitzung die Frühjahrstagung zu sehließen. 

Ich ersuche die Abgeordneten, die damit einver
standen sind, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 
Ich möchte einen kurzen Überblick über die Ar

beiten während der diesjährigen Frühjahrstagung 
geben. , 

Die Frühjahrstagung; wiurdte- am-Ifv ApÄfS6%;er-
öffnet. Es fanden insgesamt 5 Lä&dtagssiftj^igien 
statt, in den«n 15GeschäftsstüEke: erleditji;w*trcten; 

Davon sind, 3 wichtige Ges.e:tze&vö;riagen.N„ und 
zwar^dasGesetZi mit dem das, Landes4>tra§,e|3äver-
waitungsgesetz. abgeändert wirdh das FluEverfas-
sungs-Landesgesetz 1963 und die heute beschlps-
öene Landarbeiterkammergesetz-Novelle 1963. 

Ich danke allen Regierungsmitgliedern und Ab
geordneten für die aufgewendete Mühe und wünsche 
allen recht gute ^Erholung während der Sommer
monate. . , 

Die Sitzung und die Frühjahrstagung ist geschlos
sen. " • • • -

Ende; 13.10 Uhr. 

SJeierm: Landesdrüdceräi» Gra?.>- 3620-83 

?t^^^^^^#gft i l^fe^^#^^^j^^^^^^^^^^l l^^S^MkI^^^^^^^^^W 
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